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Nr; 1) Kirchengesetz betreffend die Vorbildung und 
An~tellung von Pfarrvikarinn~n in der . Evan-
· gelischen fütche der ·altpreußischen Union 

Vom 15. Mai 1952 (ve~Öffentlicbt im Amts-
blatt der EKD 1953 S, 258) · 

Die Synode der Evangelischen Ki.rche· der altpreu
ßisehen Uni-On hat folgendes Kirchengesetz beschlos-

})er Herr der Kirolie hat seine1· ·Gemeinde den 
Aµrftrag gegeben, die Botschaft von .der Versöhnrnng 
Aller Welt allSzurfohten. Das Amt de.r Pfarrvikarin 
;dient in seiqer hle~onderen Gestalt· der Ausführung 

'eses Auftrages. Die Ordnung, in der die Mitarbeit 
:~ thoo1ogi~h vorgebildeten Frau. in der Kirehe er~ 
:f?lgt, trägt sowohl ih11en bea<inderen Gaben · wie auch 
die1·. schöpfungsmäßigen UrJ.terschiedemhefr van Mann 

··Frau Rechnung. 

A~ifgabe des Amtes 
§ 1 

. (1) Die Pfarrvikad.11: erhält mit ihrer Qrdinatfo.n 
die Befugnis zur Wortverkündigung ood zur. Sakra
~enmverwaltung im Rahmen ~hres Diieinste~; Die der 
Jarrvikarin zu ü:be1•trage:nden Au.fgaht';n mfulse,n der 
· Ilideren Gestalt ihres Amtes e1üsprec.hein. 

(2) ·Solche Aufg~n sind: 
a) im Rahmen des geordneten Gemei:ndedieüstes 

kirc.hllche Fra'!len-, Kind.er- .und Jugein.da1•beit, · 
Leit'.u~g von. Kinder- rund Juge'n,dgottesdiensten, 

b) See~rge an den Frauen in Kran1ienhäu1S<Crn 
;und Anstalten, 

~) kirchljche Unterweisung auf den verschiedenen 
Al~l'ISStuien ein~hließlieh ~r-Einrichtq und 

Nr. 7) Anordnung zur Ergänzung <\er Anorcfoung über die 
Regelung des Interzonenreiseverkehis v .. 3. 9.1956_ 10 

C. Personaföachrichten 10 

D. Freie Stellen 11 

E. Weitere Hinweise· 

Nr. 8) Einladung zu einer Rüstzeit des Kuilstidienstes der. 
Ev. Luth. Kirche Mecklenburgs 11 

F. Mitte!Lungen für den kirchlichen Dienst . 
< 1 . 

. . ' 
Nr. 9) Handreichungen für den .. Konfirmandenunterricht 11 

Leitung . de~ . kirchlich~n Unt~rweis ~ng iin . Kir
c,benkreisen und ·größe.rein Kir.ch®g~wei.'n!,len,, 

d) Be.treu.ung und Weitenbi}duµg der weihlic:hen 
Laien- und Bemfskräfte in Kirche.ngerne:in.den 
und Kirchenkreisen, 

e) Bi:belstunden,'' Anda·c,hteiii und Mithilfe in der 
• Gemeindesoolsorgc und· in der· Liebestätigkeit; 

(3) Wenn besi0ir.1ere V.C.rhliltnisse vo;rliegen, lcaJ.m 
di~ Kirc;henleitung auf Anü·ag des Gemeindekfochen
rats (Pr~yteriums) oder .der zuständigen Dienst
stelle den · Aufgabenkreis einer Pfarrvikarin e1'Wei-
tern:. · 

(4) Die Einzelheiten werden· durc,h die Dienst
otidn.nng (Diens.talil'Weislling) gemäß § 22 geregelt. 

Porbililtirzg und Vorb~reitun.gsdienst 

§ 2 
(1.) Zµr Pftmvikarin kann jede Frau berufen wer-

den,. die· . 

a} der ·evangelischen Kirche . angehört,' sieh zu, 
Gottes Wort und Sakrament fleißig hält, einen 
des Evangeliums würdigen Wandel führt und 
siic.h im Dienst der Gemeinde herwährt hat, 

:b) das 25. Lebe11sjahr voUendet hat, 

~) geis.tig und seelisch gesund ist, 
d) frei vo.n kÖrper.Iichen ~rechen ist, die sie 

in. de1· AUS'Ühung des Amtes beh~ndeim, 

e) den Nachweis eines vollen theologische1t1 St.U
diltirils erbricht, eine wissenscha-ftlich-füooto
gisclro (erste) und eine praktisch•tlreolpgische 
(zweite) Prüfung abge.legt hat. · 

(2) Die Kfr~henl.eitung kann Aus11:J1ahmen z~1 Ab-
s:atz 1 d) zuJ.asseri~ ~ 



§ 3 
Die Prüfungen werden von Prüfuingslrommi~sionen 

abgenommen, . die das theiologis~he · Prüfungsamt illilliCh 
Bedarf aus seinen Mitgliedern bildet. In der Kom
mission fi'lr die zweite Pri'lfung .soll eine Pfarrvikarin 
mitwirken. 

§ 4 
Die wissenschaftliche Vorbildung richtet sich nach 

den in de.n GHedkiricoon g·el1ie1nden Bestimmungen.· 

§ 5 
· (1) Durc.h die erste Prüfung soll festgestellt w1er· 

den, ob die Kandidatin die theologische BildU1Dg, das 
l<irehl.fohe Ve.rstiindnis und die Gahem besitzt, die er
warten las,sen, daß sie für den Di.emst am W:ort ge
cig.net: s.efa wird. 

(2) Nach der er.sten Prüfung entscheidet die Kir
chenleitung, oh die Kandidatin. als Lehrvikalin zum 
kil'chlich:en Vorbereitungsdienst zuizulass•en ist. Mit 
der Zulassung erhält sie die vorläufig·e . &fognis zur 
;wortvei~kündigung, zum Unterri.cht wnd zur Seel
sorge. 

(3) Die Lehrvikarin untersteht der Dienstaufsicht 
der KioohenleHung. 

§ 6 

(1) Die. praktis1che · Vorbildung der Lehrvikarin 
dauert mindestens zwei Jahre. 

(2) Die Kirohenleitung kann die AuS!bildwngsooit 
ausnahmsweise his zu: einem Jah1· verkfü-;zeri, falls d,er 
Naehwcis der Auahildung und praktischen Betatigung 
auf :einem kirohlich wichtigen Sonde:rgebiiet erbracht 
:wird. 

§ '7 
Zur Ausbildung wird ~lie Lehrvikarin in der Regel 

zunä!chst einem Pfarr1er oder •eiiner Pfarrvikarill :fii.r 
die· Dauer einies Jahres zur Einfübrti'ng in diie Ge
meindearbeit zugewiesen. Aurch soll .sie in die Arbeit 
der chrisfüchen Unterweisung eingef:iihrt werdem; F!er
ner soll die KirohenleitU:Ug sie ;nach Möglichkei,t eiiruer 
thoologiwh-pädagogischen Ausbildungsstätte ZUW!eisen 
oder sie der Ausbildung in einem Werke der Kir-ehe 
oder im Wohlfahrtsdienst zuführen. 

§ 8 
(1) Der Pfarrer oder .die Pfarrvikarin, denen eine 

Lehrvikarin zugewiesen wird, haben diese mit de.n 
Aufgaben dies Die~tes der Pfarrvikarin vertr,!lut zu 
maehen, ihre· theologische Fortbildung planmäßig zu 
fö1•dern und sie, unheechadet ·des Dit~I1JStaufsichtsr.ech

t•es des Superintendentoo, zu beaufsfohtigem und zu 
leiten. · 

. (2) Der Pfa1;rer oder die Pfarrvikarin ·sind ver
pflichtet, der Lehrvikarin Wohnung Ulnd Verpflegung 
gegen eine von d~r ·Kfocheinleitu;ng fostzuisetrende Ver
gfi\tu;ng zu gewäh~ren oder zu beschaffon. 

§ 9 
Die Lehrvikarin ist verpfüchtet, di•e ihr gegebeneU: 

Weisu;ngen zu befolgen, iI!JSheso1nder>e hat .sie 

a) an den von der Kir>cheinleitung eingerichteteri 
Konventen u.!llld Rüstzeitein teilzunehmen, 

b) ,cJ.em Superinrendentein auf Verlangen Probe1i 
ihl1ei9 Die:nstes zu, gehen, 

c) a11;f Einladung des Superinteru:lemtei:n an. den 
\};erhandlungen der Kreissynode UJnd den Pfarr-
koriventen als Gast teilzumhmen, · 

d) die ihr übertr.age:neu Diienste und wi&selnschaft
lichein Arbeiten zu erJ.edig.eii. 

§ 10 
(1) Die Lehrvikarin kann mit ihrem Einve1'5täinid-· 

nis dmich A:oor>dnu111g de1· beteiligten Kireheaileitungen 
einer anderen GHedkfoche überwie.s1eWJ11 werden. 

(2) Will :eine Lehrvikarin siich ooitwcilig einer ain
deroo AU;9hildung oder 'l'ätigk!eit widmen, so bedarf 
sie dazu der Beurlaubu:ng dur;ch die Kirchenleitung.' 

. § 11 

Falls die Lehrvikal:in sfo.h verlobt, hat sie 
de1· KfocheinJ.eitung Mitteilung zu machein. 

§ 12 
(1) Eine Leihrvikarin, die sieh der kirchlichen Auf

sicht nicht fügt, ihre wissenschaftliche oder praktische 
Ausbildung vernachlässigt, .eine mit ihrem 'künftigen . , 
Beruf nicht ve11einhare Tätigkeit ergreift oder ein für · 
eine ·künftige Diienedn ·der Kirche Ulllwürdiges Ver
halten zeigt, ist bei geringerien Verstößen duooh ei:ne 
Mahnung zu erinne1n. In schwer>en · Fällen erhält .sie 
einen schriftli:chen Verwe•is oder ·wird sie aus dem 
Vorbildungsc:Uenst ·entlassen. Mit der Entlassu:ng ""\r
liert sie die ihr beigielegt•en vorläufigen Befugnisse: \ 

' (2) Die Entscheid;ung eq~eht durch diie Kirchen-
1eitung .naich Anhörtilng der Lehrvikarin. Ist eine 
Vertraii\einsvikarin bestellt (vergl. § 32), so ist sie 
v.orher zu 'hören; (§ 24 Absat-z 2). . 

(3) Das Rec.ht .der Mahnung steht auch dem Su
·perintenidenten ZlJi. 

' ( 4) Dber einen Antrag auf ,Wiederzulassung 0um 
Vorhereitu;ngsdienst entscheidet die Kircheinleitung: 

§ 13 
(1) Die Meldung zur :zweiten Prüfung ist frühe

stiens nruc.h Boondigq der praktischein Vorbildung 
(§ ·6), apä;testens fünf J,ah1ie nach Ablegung der ersten 
fr:ii:fong zuläasig, sofern nfo.ht die Kirchemleitrnng die 
Frist au;f Antrag verlängert . 

(2) Meldet sich die Le·hrvikarin innerhalb dieser 
1 

Frist nicht, so scheidet sie mit derien Aibla.uf aus dem 
Vorbereitupgsdfonst aus und verliert d.amit die ihr 
beigeUigte1n vorläufigen Befugnisse. 



§ 35 

Das Ki·i'che.ngesetz, hetreffeind Vorbildung rund An
ste.Hutng der Vikarinnein vom 9. Mai 1927 (KGVBI. 
S. 228) und die Vevordn:ulng zur ÄrnClerung dieses Kir
chengeSßtres vorn 31. Oktobe:r 1944 (GBI. DEK 1945 
Nr.· 2) tr.ffi:i(fü außer Kraft. 

§ 36 
Die Ink.raitsetzung dieses Gesetzies erfolgt d1wch 

dein Rat der Evange1is1chen Kirche der altpreußischen 
Union gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Ordnung dei·' 
Evangelischen Kirche der altpreußischen Union. 

BeirHn„ .dein 15. M.ai 1952. 

Der Prlises der Synode der Evangelischen Kirche 
der altpreußischen Union 

Dr. Kreyssig 

Vm"Steheindes Kiuchengesetz tnitt für die Gliedkir
chein deir Evangelischen Kirche der altpreußischen 

Union , mit Ausnahme de·r Evangelischein Kirchen im 
Rheinland 11nd \'On Westfalen mit Wirkung vom 
1. Juli 1953 :in Kraft und wfrd hiermit verkündet. 

Beirlin„ de'll 22. April 1953. 

Der Rat 
de1· Evangelischen Kirche der altpreußischen Union 

D. Held 
EO I 1217/53 

Nr. 2) Dienstvertrag für Diakone 

Evangelisches Konsistorium 
AV 31610 - 20/56, IV 

GreHswa1d, 
den 29. N<;>v. 1956 

Naehsteheind wird das Muster eines. Dienstvertra
ges füir Gemeinde-Diakone zur künftige111 Verwendung 
bekannt gegeben. DJ.e dazu gehörige Dielhstanweisu:ng 
richtet sich · nach dein jeweiligen Besüirulerhdten ·des 
Dimstes. Vün der Erarbeitung eines Musters hierfür 
ist deshalb abgeseheu wor.den. · 

Woelke 

Dienstvertrag 

ZwiS!chein der Evangelische.n Kircheingemeinde .................................... ; ............................ „ ·····················································-

vertreten durch den .Gemcindekit"Chenxat, und dem Dialwn ...................................................................................... „ ...•...•. -. 

wird im Einvernehmen mit-denJ. Brü.derhausvorsteher in Züssow vo1rbehaltlich der Genehmigung durch das 
Eva:ngeliS1Che Konsist•orium in Greifswald folgende.c Dienstvertrag ge&chloss·en: 

§ 1 

Der Diak-0111. wil'Cl mit Wirkung vom ....................................... „ .• __ ah auf Grund der vorläufigen Arbeitsver-
tragsordnung für den kirichlichen Dienst vi0m 12. Oktüheir 1949 (ABI. EKD 1:949 S. 259) in der Fassung 
de.r Bekanntmachung vom 4. April 1956 (ABI. 1:956 S. 31) in Veirhindung mit der vorläufigen Vergütungs-
ordnung für Diakone vom 27. Februar 1954 und etwaigen Nachträgen als Gemeindediakon/ ............................... . 
..... „ .... „„ ............ „ .................. für den Bereich des Pfarrsprengels de1r Kirchengemeinde*) angestellt. Die Ver-· 
tragsschließenden erk~nne.n die vorgenannten Oi·dnup.gem. als Bestandteile di·eses Vertrags\'erWiltnisses aJn •. 

Die Dienstobliegenheiten des Diakons richten sioeh im einzelnen nach de•r vom Gemeindekirchenl:at aufge-
stelltein · Dienstanweisung. . 

§ 2 
Der Diakon erhält Bezüge de~~ Gruppe (Diak.VO.) 
Der Beginn des Vergütungsdienstalters (§ 3 Diak.VO.) wird unter Anrochnu~1g von Vordienstzeiten von 
........................ Jahren und .. , ............... MonateJil auf den ..... „ ...... „............................... fostgesetzt. 

Die monatlichen Bezüge betragen hierna•ch 
Grundvergütung nach Gruppe .. „ .......... ~ ....•... 

....................... Die111Stalterszulagen mit j·e 

l!amilienzus·chlag 
Kinderzus·chlag für . ........... Kinder 

zur Zeit 

DM ..................... . 
DM 
DM 

DM 
DM 

DM 

Di..e näichste Dienstalterszulage wird fällig am„................................................. Auf di..e Beziige werdem. folgende 
Saichleistumgen mit monatlich nachstehenden Beträgen angeroohnet: 

.a) Dieiil!Stwohnud-ig mit ·······--·····-······· DM 
h) ....... , ............................................ -·························DM 
e) ............................................... ···················--·-· DM 

*) Nicht Zutreffendes ist zu streichen( 



§ 3 
Die Vergütung unterliegt den gesetzlichem Ah~ füir Lohns·teuer und Sozi.alV1er'Sfohemng. 
Delr Diakon ist Vlerpfüchtet, jede Änderung der Vedlältmisse, welche .auf dil} Höhe der Bezüge (Fami

liMzuSochlag, Kiude;rzuschlag) Einfluß - hahein, un1V'e1'zilgli.ich · anzuzeigen. 

§ 4 
Ne.benbeS{:häftigung je.gliche'l' Art bedarf der besonderen Geirehmigung des Gemeindekirchenrats. 

§ 5 
&m Diakon steht ein Erholungsurlaub :nach Maßgabe deir kirchlichen A,rbeitsvertragsordnung zu. Der 

Urlaub ist spätestens zwei Wochen vor Beginlll bei dem Vorsitzenden cle.s Ge:nreindekir:chenra,ts zu bean:.. 
tJ.•agoo. Er soll möglichst zusaminenhänge;nd während deir Schulsommerferi.e.n genommen werden. Zu den ' 
Brüdertagern, welche das Brüderhaus · zu1' inneren Stärkurng und zm· Weiterbildung abhält, wird ihm, we11m 
~ de1r Dienst zuläßt, Dienstbefreiung bis zu jährlich 7 Tagein. gewäbii. 

§ 6 
_Die Kil,chernge.meinde er'Setzt dem zuziehenden Diakon di·e Möbeltransportkosten und. die. Babnfahrt II. 

Klass-e für fün und seiiie Familie. 

§ 7 
Die C!rstem. d11ei Monate des Dienstverhältmisses gelte111 als Probe-reit, wäh1~11d welcher die Kündigrnng für 

die Vertragsparteien jeweils spätestens· 'am 15. eines jedem Monats zum Ablauf di,ese.s i\fonats zulässig ist. 
Im ilbrig·e:n riochtet sich d1e Kündigung- nach der vorläufigenAJrheitsvertl'ags01•~nung. Die Kii:ndigoog muß 
i>Chriftlich unter Angabe v:on Gründen g•e.ischehen. 

§ 8 
Der Briiderhausvorsteher kanü. den Diakon im Ei-nviernehnien mit dem Vorsit2lemdelll des. Gemeindekir

cbcn,rats jederreit in seiner Arbeit besuchen rnnd deim Gemeindeki,rohenrat Wüns.che vortra;gein. Dei· Brü
derhausvorstelter kann v.om Gemeindekirchen.rat über die Dienstfühnmg des Diakons Auskll.illft verlangen. 

§ 9 
Bei Meinungs~erschledenheite:r~ zwischein dem Gemeindekirchenrat .. und dem Diakon, .kann die Vermitte

lung des Bri:iderhausvorstehers nachgesucht weirden. Kommt eine Einigung n1cht zustande, kann die Ent
i'Cheidrnng des Superiiitencleinten eingeholt w0e1'Clen. 

Gegen dessen Entscheidung ist Anr~1fnng des Eva~gelischen Konsistoriums zulässig. 

............................................................................. , dem .. „.„.„ •..•• „ .. „ ... „ •••.•.• „ ••..••.• .-..•.•. 195 --········· 
Ort 

Detr Gemeindekirehenrat 

L. S.· Der Diakon: 
Vorsitzender 

Ältester Ältester Unterschrift 

Ein.verstanden: 

Der Brüdervorsteher 

Unterschrift Detr vorstehunde V•ertrag wh·d Mermit kirchenaufsichtlich genehmigt. 

G r e i f s w a 1 d , den .„„ .... „ .... „ ..... „ ... „ ..... „............... 195„ ......... . 

Evangelisches Konsistorium 
L.' S. I. A. 

1 · 
;·; 



Nr. 3) · Gewährung von Fuhrkost.en 

Eva1igelisches Konsistorium 
:F 2 1010 - 13/56. 

Greifswald, 
dem. 28. Dezembe11.· 1956. 

Naehatehein:d ·wi.rd. die Verfügung des Evangelischen 
. K0111sistotr~ums vom 20. Juni 1953 - F 74/53 --, be

treffend Gewährung von Fuhrkosten, unter Berück~ 
sichtigulilg dell' verschiedenen seit Erlaß dieser Verfü
gung mit Zustimmung des Finanzausschusses de·r Lan-

. dessynode erfolgten Änderungem neu bekanntgegeben. 

Nach drui deirreit geltenden staatliche.n Lohnsteuer
bestimmUiilgen dü,rfon Pausehalen . für Fuhrkosten 

·. grundsätzlich nicht mehr lohnsteuerfrei geizahlt wer
den. Steueirfooiheit heS'teht nur noch im Rahmen der 

· nachstehenden Bestimmungein. Wi!r ordnen daher mit 
Z$timmUJng des Finanzausschusses der Lm1dessy1I1ode 

' an., daß mit Wirkung vom 1. Juli. 1953 FuhrkJosten-
p<Wscha~en aUJch ·dort, W(> sie bisher noch üblich waren, 
nicht mehr gezahlt werden dürfon. 

Wegegelder und · Fuhrkootein sind aus kirchlichen 
Kasseta. nach folgenden Richtliiruien zu zahlen:·· 

· 1; Wef;e bis zu 4 km (Hin~ tind Rüiekweg zusammel1 
. gerechnet) werden nicht vergt\tet. 

. 2. Bei Dientltwegen übcu· 4 km werden (auf volle Ki
lometer aLifgerrnndet) gezahlt, 
WeJlll1 der Dienstweg ~urüekgdegt wird: 
a) zu Fuß oder mit eigenem· Fahrr11d 

.je km . 0,10 DM 

b) mit eigenem Fahrrad mit Hilfsmotor, 
mit eigenem Moped ode1r mit eige:nem 
Kleinstmot:O:rrad bis zu 100 ecm je .km 0,12 DM 

c) mit. eigenem Motonad übe\ 100 ccm 
je km · 0,15 DM 

d) mit eigenem Kraftwagen je km 0,2Q DM 
· e) mit eigenem Fuhrwerk je km 0,20 DM 
f) Fah1·tei1. mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind 

mit dem ,amtliche111. Fahrpreis (bei Eisenbahn
fahTtein 2. Klasse) zu e1·statten. 

g) Bei Booutzung VQ11 MifJtautos ode1: Loh.nfuhrwer
ken sind die tatsächlichen Kosten gegen Einzel
nachweis (Rech.nung) zu e•rstatte:n. 

Die Benutzung v-0n Mietfah1-:zengen ist auf Aus
uahmefälle zu beschränken. 

3. Die nach Ziffor 2. gezahlten Beträge sind lolmsteuel'
friei (§ 3 Abs. 3 Ziff. 5 ASt.VO.). Zum Nachweis 
der zuriiickgelegten. Kilometer .ist eix1 Fo1·m1.dar nach 
anliegendem Musoor auszufüllen und der zahlenden 
Stelle nach der Richtigkeitshescheinigung 'durch den 
Antragsteller zur Ahrqchnung einzurefolW.n:. 

Katecheten. und _andie:l'e Amtsträger des kirchenge
nreindlieheri. Dienstes legen das Fo1·mular. dem Vor
sitoonden des Gernefodekirchurats zur Prüfong und 
Anweisung v1ll". 

. Aus den K'l-eispfai'i·kassen zu zahlend•e Fuhrkosten. 
werden nach Priifung u.nd Festßtellung dur:ch d·en 
Re.ntamtsleiteir zur Zahlung arlgewiesieitl. 

· Sind :für die Zahlung von Fu.hrkostein versehiede;ne 
, Kasee1I1 zuständig (z .. B. bei Superinoondeniten · die 
Kireispfarrkasse i:md die Kreissynodalkasse ), ist fü.r 
jede Kasse dn besondeTes Formular a'.llszufÜllen. 

Der· .A!nweioonde hat darauf zu achten, daß . die 
haushaltsplanmäßig zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht üb~rschrittcn wei·den. 

4. Neibein. den Beträgen naeh Ziffer 2 köUlllen, sofern 
emitspreehende Haushaltsmittel zur V•erfügung ste
hien, bewilligt wenden: 

a) Bei s.tä.ndigeir Benutzung ·eii1es eigenen Fahrräde11 
fur die· Instandhaltung des Fahrrades bis zu 
40,- DM jährlich. · · 

h) Bei sfändiger Benutzung eines eigenen Kleinst
motortades . (einschließlich Moped und Fahrrad 
mit Hilfsmotor) bis ·zu 100 ccm die Kraftfa.hr
reugsteuieum„ die Versieherungsg~bühren u!hd für 
die fostandhaltung .des Motorrades ~ußerdem 
jährlich bis z11 100.:--- DM. . · 

c) Bei stämdigen- Benutzung dnes :·eigenen Mofo•r-
1·ades über 100 ccm die- Kraftfahrreugsteuern, 
die Veirsieherungsgehühren und für di;e lnstand
haltung des Motor1·ades außerdem jährlich bis 
zu 180,- DM. 

d) Bei ständiger Benutzung .ei:nes eigenen Persom;n
k:raftwage.ns die Kraftfahr2leugsteuern,' die Ver
sicherungsgebühren ·und. a:uf~erdem für die fo. 
standhaltung des Kraftwagens jährlich bis Zll 

360,- DM. 
e) Bei ständigeir Benutzung ,eines eigenen Fuhr

werks ( einschließli!Ch eigenes Pfe1d) als Zuschuß 
· für die Unterhaltung de11 Fuhrwerks und für die 

Futterkosten bis zu. 360,- DM jährlich~ 

5. Bei Beinutztmg von kircheneigenen (dienstlichen) 
Fahirräde1111 und Motol'rädern darf für den Kilome
te<r ein Weg.egeld ~on 0,10 DM für den Bwutzer 
gewähll't werde:n. ' 

Bei Benutzung eineis Dienstkraftwag-e1ns darf ein Ki
lometeirgeld nicht gewahrt werden. 

6. Die gemäß Ziffor 4 und· 5 gezahlten Beträge unter
liegein grundsätzlich dem Lohnsteuierabvug. Si,} 
sind· deshalb zweckmäßig in ~onafüchen Teilhe
trägC111 nachträgliqh zusammen mit den Diie1nstb~ü-. 
gen·ruzahlen. Die dar81Uf entfallenden Lohnsteuel'
heträge dürfon nicht auf die zahlende Kasse über
nommein werden, sondern si.nd ~om Empfänge·r al~ 
lein zu tragen. Unheri\:hrt bleibt jedoch das Recht 
des Empfängems, gemäß.§ 19 Abs. 2 ASt.VO. di~ 
Eintraguµg eines steuerfreie.n Betrages auf seiner 
Lohinsteue:1·karte wegen besonders hoher berufsbe
dingter Ausgaben zu erwirken. 
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7; Die füchtliinie;n der. Ziffem 1-6 gelten auch :fÜr 
die Gewährung von Vakanzfuhrkosten. J,edoch dfü
ICII1 die zusätzl1chen Leistun!?ien gemäß Ziffeil' 4 
nur .einmal gewährt werden. Erforc1e;i:liche111falls 
sind sie auf diie heteiligt:en Kassen im In~renveirhält-
1niis zu vie\rreilen; 

8. Ube.r :die Bewilligung d,er. zusätzl:iichen Leistungen 
giemäß Zi:ffur 4 u.nd · 5 dieser Riehtlinien beschließen. 

Nachweisung über Fuhrkosten 

im Pfarrsprengel 

für die Zeit vom 195 :bis 195 

Es wurde ein - eigenes - kircheneigenes Fahrrad -
Motorrad - Fuhrwerk - Auto - benutzt. 

die Ge.meindeki.:rchenräte im Rahmen der .hamshalts..: 
pla:ll!IIläßig zu:r Verfügqng stehenden Mittcl. Der 
Bes1chluß bedarf der Bestätigull1g des Kreiskirchen
I~aro.s. Für die Bewilligung sofoher LeiistU;n~n. a!tt 
d·em. Supeuintendell1ten und andere k1ieiskirohliche 
Amts:tiräger ist der Kreiskimhemat zuständig. 

:W-0dke 

Zur Zahlung aus der 

„„ .......... „„ .... „„ ........... „„ .. „„„ .. „ ..... „ .. „.„.„,Kasse 

werden „ .. : ...... „„ .. „„.„„.„ .. „ ..•.... DM .„„ ....... Dpf 

angewiesen. 

„„ ... , ........ „„„„„ ... „.„ .. „„.„„., den ............ „.„„.„. 195 

. 
Ort 

1 
Art Zurückgelegte Kilometerzahl Für Lohn· 

auto ibzw. 
Fuhrwerk Lfd. 

Nr. 
(hin und zurück:) mit dem Bemer

kungen der. Amtshandlung usw. 

Fahr;ad. 1 Motor- 1 Fuhr- 1 Auto rad werk 

wurden 
gezahlt 

DM 

,. 
Summe: 

·zu multiplizieren mit DM 

Zu zahlen: DM 

Rechnerisch richtig: 

Nr. 4) Betr. Schutz des Bauholzes 

Evangelisches Konsistorium. GireiflSlw.ald, 

0, 

B 11601 - 4/56 - · deon 11. De·rembeir 1956 

Die zunehmende Holzknappheit und die in stei~ 
~etndem Maße a:u.ftretende Vernichtrnng veravbeitet,en 
Holres du!I~ch Schädliinge und Feruer hat diie Regie
,rung der Deut\'i<chen· Demokratischen. Repuiblik veran
laßt, ,be8ondere V.orschriften ilber den Schutz des Hol
res zu. ell'lassein. Diese legen jedem Hauseigen:tü!mer 
die PfHcbt au:f, die :notwendigen Schutzmaß:na:hmen 
Zll tre.ffen. Die Nichtbefolgung ist urJ.t,er Strafe ge
.stellt. 

Diie ha:uptsii;chliichs~:n Bestimmungen sind etnJthalt;en 
m deil.· „Anovdnu:ng. 1ther . den batt:Hchen Hoilmd.mtz in 
gedeickten Räumen" . :Vom 25. 8. 1953, ve'l'öff,entHcht 

0, 0, 0, 

Die Richtigkeit wird bescheinigt: 

........... „.„ ......... „.„ .......... „ •.•....•• „ den „ .........•.... „ ...•.... „ ....... 195 

im Ze:ntrnlhla:tt DDR Nr. 34/53 S. 435. Es c1üit1en 
nur Hohischmmmiittel verwendet werden, die vom Deut
Siehen Amt f~r Material und Warenprüfung an:erkannt 
s~nd. Die LiSte de1r zugelassenen Mittel wird Iini;f end 
im GesetZJMatt deir Deutschen Demokratischen Repu'" 
hlik V1e1rö:ffuntlliicht. Wir. machen es allen Gemeinde-. 
Jci!rehe:nräte.n und Ve1waltll!!1gsstellen zur Pflicht, die~ 
Sie!Il Bestimmungen niaehzukomme1n. 

Neben deir Bedrohung dur,ch ~euer ist das HoJz he
s1onde1ns 2 Arten von Schädoo ausgies,etzt: Dem B~fall 
du.rch Pilze uJnii:l durch hol7JZerstöre;nde Insekten.' Der 
gdahrHchS'te P:iJz ist der ooht,e Hausschwamm (Met'l.1-
lius domestfous). E'l· ve1'hreitet sich durch Sporen, 
die auf :feiu1chtes Holz iibertrage;n werden, klliillil s.ich 
jedooh mn dort aus sehr stark au:sdeh:t;ien,. au:ch au:f 
tlrockeineim Holz und auch in Ma:uerwerk. Seime Ge-



§ 14 
aus einer ooderen dei· Evange

hCl.lll Kirche in Deutschland a1ngehörenden Kirche 
n mit deren Zustimmung zur zweiten Priilfung zu

' ~sein we1,c1en, wenin sie eiine diesem Gesetz ent
. · he:,hide wissenschaftliche und p~aktische Vorbil

erhalten hat. 

§ 15 
(1) Die zweite Prüfu,ng·der Lehrvikarin entspricht 
'.·.·zweiten Prüfung der Pfarramtskandidatein unter 
· !Cksichtigung des Ausbildungsganges der Le·hrvika

Dure.h diese Prüfung soll festgestellt werden, ob 
Lehrvikar~Iil siich in Vertiefung und Ergätnz.ung 

·r thoo1ogiS1Che.n Bildung wissenschaftlich uind prak
li weiter gefördert hat n;nd für diie Berufllng in 
. Amt der Pfarrvikarin geeignet erscheint; 

(2) Au;f Grund der Prüfung entscheidet die Kir
leitung üher die Befähigung zur Ans.tellung im 

t'einer Pfarrvikarin. Die Lehrvikarin erhält mit 
i Zriierkennung der A..nstelluJllgsfähigkeit die Dienst
. ichnung Vikarin. . 

§ 16 
Auif die Vikarin finden die Vorsehriften der §§ 9 
12 A111wendU1ng. 

Anstellungsfähigkeit, 
kire}tlicher Hilf sdiensi und Ordination 

§ 17 
;y~ l) Nach der Zuierkennung der Amstellungsfähig

ist die Vikarin! für die Da!ll,er 'efües Jahres zum· 
ienst der Kfoche verpflichtet. 

.{2) Das Zeugnis über die Anstellilngsfähigkeit wird 
1Yikarin: erst nac.h Abschluß des Hilfsdienstjahres 
. t}hätnldigt. ' 

~~) Solange die Vikarin nicht' als Pfarrvikarin fest 
~.tellt ist, känn die Kfr.chemleitumg sie in gleicher 

Hilfsdienstjahre a111ftragsweise weHer-

§ 18 
. Zum Amt der Pfarrvikarin. wird 'die Vikarin ordi
. ·t.• Die Ordination setzt diie Ubertragup:ig einer 
·gkeit als Pfarrvikari;I1 vorams. Als sokhe gilt 
. der Hilfsdiem~t und der weitere Dienst bis zur 

Anstellung (§ 17 Abs. 1 und 3). Die Ordina-
, ist frühestens naeh ~ollendu1rig des 25. Lebens-

§ 19 
, (1) · Wird· eine Pfarrvikaiin ,nicht spätestens bionen 
·.r Jahren nach Zuierkeil1111U\Ilg · d·er Anstelhingsfähig

gemäß § 21 Absatz 2 3!ngestellt .und bestehen 
thafte Zweifel an ihrer weiteren Eign;U\ng, so stellt 
Kirehe1nlei:tumg durch eine Uberprüfung fest, oh 

.lilJocb fü1· de'n Dienst einer Pfarrvika.rin geeignet 

3 

ist, .Ulnid entläßt sie aus dem Vikarin111emdie11st, wen:n 
dies mic.ht zuitrifft. D!l!durch verliert sie die Hechte 
nwes Amtes. · 

(2) Entspreiehend1es gilt, wenn ·eine Pfarrvikarin 
mehr als fßirnf Jahre außer Amt gewesen ist. In die
sem Falle dad bei der Uberprüfll\ng ein KoUoqu:i;um 
. ndocht fehle'.n. 

(3) Mit ihrer VerheiratU(ng sicheidet die Pfarrvika
rin aUjS dem Amte aus. Damit erlöschen die Rechte 
ih;res Amtes. Au;snahmeh kanu die Kirchenleitung ge- . 
statten,; 

( 4) fu. den Fällen der Ahsä tze 1 11111d 2 soll der 
Pfarrvikarin ein Ubergangsgeld, im F.aÜe des Ab
satzes 3 eine einmalige Abfindung gewährt we1·den. 

(5) Eiioo.r Witwe, die Pfarrvikarin geweaen ist, 
kön:ne.n a,~ Ain.trag die Reichte ihr0es frühel'ein Amtes 
wieder he~gelegt wcrdein. Absatz 2 findet sinngemäß 
Ainwe'nduµg. 

Vedeih',u!µg der Anstellungsfähigkeit 
in besonder.en Fällen · 

§ 20 
(1) Eine ·Vikarin odter Pfarrvikarin au;s eiiner a:n

c1et-efl1 der Eval1gelischen Kirche in· Deutsehlaind ange
höoonden Kirche, deren wissenschaftliche Jllnd prafk

. tis•che Auabildumg im allgefueirnen dein Vors.chriften 
dieses Gesetres entspricht, kann von der Kirchenlei

. tu!Ilg zu.r Ans•tellung zugelassen werden, wenn . durch 
ein Koll<>qll!ium fe&tgestellt wird, daß sie . dazu geeig-· 
net ist. 

(2) Ob und unter welchen Bedingungen einer Vi
karin oder Pfarrvikarin, diie in einem durch die Eva:n
gelis•che Kirche im Deutschland gemdn:eten Dielllst im 
Ausland gestanden ha:t„ die Ainstellungsfähigkeit zuzu
erkennen ist, · entscheidet d1e Kircheinleitung. 

(3) Eine Theologin aus andetein eva1ngelischen Kir
choogemeinschaften, sowie ··eine Theologin, diie aus 
·einer nichtevangelisehen Kfrchengemeinschaft zum 
,evroigelischen Bekenntnis ubergeti"eten ist, kann nach 
einem theologi&chen Gespräch zu.r Prüfung 11nd An

. stellung zugelassen werden . 

Bentfung und Rechtsstellimg der Pfarrvikar~n 

§ 21 

(1) Die Pfarrvikarilll kann beru,fen werden 
a) vom Rat der Evangelischen Kirche der alt

preu.ßisiehen Union in gesamtkirchliche SteUen, 
b) von de.r Leitung einer Gliiedkirche in provin- · 

zial-(lamdes-)kirohliche· Stellen, 
e) von Kirchenkreisen, Kircheuige:mein:den oder 

kirchlichelll Gemeindeverbänden in Stel1en, de
,ren Errichtnng oder Wi~derbese~ung der Ge
llliehmigu.ng 'dea: Kirchenleitu1ng h:edürfon', unter 
Besfätigu;ng dlU'Ch die Kir~henleitung, 



d) von. Anstalten; Ein.riichtungien oder Verbänden 
diea: linneren u1nd der Äußere111 Mission oder an
de111e1n kirchlichen Werk,en im Be!niehmen mit 
deir Kirehenleitting. 

·(2) Die ßetl.'.u:fu111g einer Pfarrvikarin eirfulgt .gmnd
'Slätzlich auf LehelDS'lleit. · Ist in Ermanglumg eimier Stel
le däe Bemfwng auf Lebens7ieit VOl'erst .nicht möglich, · 
so e1rfulgt die Anstellung auf Zeit im Vertragsvier-. 
hältn.is. 

§ 22 . 
fl F1ür ilie Pfarrvikarin wird eine Dienstwdnu:ng H (Dienstanweisung) aufgestellt, die im den Fällen c) 
~ pm.d d) des § 21 Absatz 1 v0n der Kirohenleitumg zu 
r;.,.-6. . . ; - • 
~ t, gel!lehrnigen ist. 

§ 23 
Uher die Amtstracht der Vikariin. erläßt d1er Rat 

delr Eva111gelischen Kirche der altp11e:ußisehen Uni~n 
Ausfühirumgs-bestimmungen. 

§ 24 
(1) Dfo · Dienstaufsilcht 1i,bei: die · Vika.r:ln11Je111 uind 

P:far,rvikarinnen, di~ im Dieiruste lefuer KiI-chengemein
de odeir einies Kirchenkreises tätig sind, fü:hrl clef 
Superintendent. Die im Diie1nste ·der Kirohooprovinz 
(Landeskirche) tätigen Pfarrvikarin:niein un1Jel1"Stehen 
unmittelbar der Dienstaufsicht der Kirchenleitumg. 

(2) W~ ein ZusammeniS'Chluß de:r Pfa.~·rvikarinnein · 
und Vikarinne:n gem~äß § 32 besteht, ist dii,e Vie,rtrau~ 
iimsvikairin. vor schwerwiegenden Erutscheid1lngen der 
KirchtllllJeitung in Vikari:Illnen-Angelegenheiten: zu hö
ren. 

§ 25 
(1) Die Pfarrvikarin ist „Geistlicher" im Sinne 

· deir Gesetze„ · 

(2) Die Bestimmungen··de.s .Diienstreehtes der Pfar
·re1· einschließlich des kirchlichen Diszip1inaroochtes 
:finden ~u,f die Pfarrvikai'inne.n e.ntspl'leiChende Anwein~ 
dlllllg, sow1eit sich nicht aus d~ese:in Gesetz etw11s an
d~s e.rgiht. 

§ 26 
(1) Die in, cinetr Kimhengemeinde im ständigen 

Amt stehe1nde Pfarrvikarin ist Mitglied dies Gemein
dekil'!ehe'I1rats (Presbyteriums)~ ·Die vo~ 1einer Kir~ 
.ehelllgemeinde angesteillte Vika'riin. ist zu dem Sitzungen 
des Gemeindekh1c:he:nrates (Presbyteriums) einzuladen 
:und nimmt mit heiratender Stimme teil. Auf Antrag 
des Gemeinclekh1chenrates · (Pi"esbyteriums) kan.'tl ihr 
V'Om Kmeiskirnhen,ra i (KreissylllOldalvorstan!d) . ,auch be
sohließe'nde. Stimme beigelegt werden. 

(2) Pf~r1·vikarinnien iim stä111dige111 Amte gehören 
dey Kooissyin:ode an urid nehmem an den Pfarrkiüinven
tem. teil. 

§ 27 
Die Pfar.rvikariin kann aus dienstlichen Gründen, 

Wlr\Setzt werden. Die Bestimmungen hierüber werde·n 
van den Gliedkirehen erlassein. 

1 

.. · § 28 
§ 11 gilt auch für die Pfarrvikariii1. 

§ 29 
Späteste111S mit dem T~e <Leir. Eheschließung endet . 

.das IJieinstverhältnis der Pfarrvikadn; sc;>re11n nicht ge-· 
mäß § 19 Absatz 3 eine Ausnahme ~ugelassert w<lll'den 
ist. 

§ 30 
Eine auf fiebens~eH im Amt stehende Pfarrvikari!Il 

tritt 1in: den Ruhestand, w1e,nm sie das 60. Leibeinsj.ah,r 
voUimdet hat. hn ülnige.n findeiIJ hilllsiehtlich der 
Versetzrnng in den Riihesta:nd die für die Pfarrer je- 1 

weils ge-ltein:den Bestdmmungem Aalwendung. · 

Besolrllung wzd P~1'sorgung 
§ 31 

(1) Die Besoldung der Pfanviikarin ltnd ihiie Ruhe
stain:dsversorguing, ifo'hten sfoh, ;tiJnibeschadet der Be„ 
stimrnUIIlg d~es Artikels 21 Absatz 2 der Ordnung der 
Evqe.lisehem Kkche der altpreußischen U:ri.i0111, nach 
eineir hesondel1ell Besofö:ungs- uJnd VersorguJngsordnung,· 
die V'Oln, der Sy;nod,e erlassen wiird. Bis zum -lnkraft
toote111. dieser Oulrrung Meäbein die van ·den Gliedkir.-

. . i 
choo, getiioffellien Regelungen in Geltung. · 

(2) lin deir Besoldungs~ und Versorg111ngsordimng ist 
auch zu: tregelin, welches Dhergangsgeld und wel~he 
AMindm11g ;in dein Fällen des § 19 gewäbtt wird. 

' 
Zlisammenschluß der Vikar~nnen 

§ 32 

Die Gliedkirichoo: köµüen Bestimmulilgen über einen 
Zu&irnmemsc:hluß deir Pfa.rrvikarln.ne111 Uihd Vikarin
nen .und über die Bestellu1ng einer Vertra;mensiilcarin · 
treffen. · 

Schmßbestimmzilf~en 

§ 33 

Ausf.ühirungsbe.stimmungen zu diesem Gesetv; wer
d~. von dien Gliedkioohen erlaSSieill> soweit in dem Ge
setz :nichts anderes bestimmt ist. 

§ 34 
Inwieweit d.ie Aufgaben,' die dieses ~tz der Kir

cheinleitung eiineir Gliedkil"che ;überträgt, vorn Kiorusisto
ri um Qder Landesk;Jroheinamt, ~ehiene:nfalls unter 
Beteiligung ande111er Stellen, zu erfül1en. sind, . richtet 
sich na,ch d,ei1· allgeineine.n OrdOOlt'lg der Gliedkirchen 
und dein V'Qn ihoon ZUlr DuroMührung dfoses Gesetzes 
zu treffunden Bestimmungen. Die lin § 12 Absatz 4 
deir J(il'.cheinleitm1g viorbehaltene Entscheiduing ist nicht 
,übertragba;r. 
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fäh-rlichkeiit besteht dariln, daß er das Holz "1o1Jständig 
re.rstört lind gesundheitsSiChädlichen Geruch vel"hr·eitet. 

Deir daneben vv:)rkommende Kdlersichwamm und 
a:ndere Pilze, insonderheit die Mehrzahl der Fäulnis
pilre, 111fon weniger gefährliche Schäden hervor, füh
·l'en jedoch auch zu erheblichen Verlusten u111d Zer
störungen am Holzwerk. In jedem Fall is:t daral,lf zu 
achten, daß. in odeir an Gebäuden oder Ge!bärndeteruleo 
kein feuchtes Holz gelag,ert wird .. 

Uaioor den hol:imerstöre.ndeai Iinsekten steht an erster 
Stelle der Hausbook (Hylotru:pes bajwlus). Er befällt 
hauptsächlich das Holzwerk der Dachsti.\hle, sofem 
nicht fÜlr genügende Dm'Chlüftuing u1I1d vollständige 

· 11mcke111heit des Holzes gesorgt ist. Diie durch ihn 
angeirichteten Schäden s:iind s-0 groß, daß vieafach Ein

. &turz von Dachstühlen vorkommt. Der Hll!usbock hat 
sich he&mde1rs in den J,etzten Jahren außerordent\ich 
verbrcitet. 

.Ähnliche Schäden rnft der Klopfkäfer (A11JDih!ium 
punotatum) auch Totenuh1-, Tt'!Qtzk<ipf, Bohrkäfier ge- · 
.nannt, heirvor. Er ist jedoich mehr ~n Wohnräumen 

· und in Möbeln umd Holwinhauten detr Räume zu fin
dein. . Seine Bohrlöcher sind weoorntlich kleilner als die 
des Hausbockes. Auch sind dfo Schäden nicht Sto um
fangreich. ·Jedoch muß auch diie starke Verbreitung 
dieses Käfe:i~s als gefährlich Migesehen werden, zumal 
oft weirtVJOlle Einl'ichtungsstücke (Altäre, KanwLn, Or
geln usw.) befallen werden. 

Nae.h § 3 de~1· oben angeführten Anordnung der 
Regforung der Deuts,chein Demokratischen Republik 
sind di.e Eige:ntüime1r aller Grundstücke sowie derein 
Ve1rtreter und Nu:tz1JJngsher1eichtigte (Pächter, Mieter 
usw.) ve1rpflichtet, alle Wahrnehmungen vonSchwiimm
hefall und Holzrel'störungen durch tier:ische SchädHnge 
an Gebäuden, .Gebäude~e.ilein utnp Grundstücken so.fort 
der zustälndige.n Ahteifomg Afffbflu der Räte der Stadt
und Landkredse zu meldein. 

Die Ahte~.Iungen Aufbau sind verpflichtet, bei der 
Beseitdgung de'l' Schädffll weitgehend zu helfen u;nd 
iruiliesondere Schutzmiittel llind Ersatzbaus'tloffe 111ach-

. i;uwcisein. Die Schädlingsbekämpfor haben genaue krr
wej.su.nge.n üibeir d.ie für die Bekämpfung der e.ilnze1nen 
SchädHnge zweckmäfMgen und z. Zt. greif.barem Mit
tel'. Da die Vorsch11iftm ü!her die Zulassung der ein
zelnen Mittel von Zeit zu Zelt Änderrnngen wnterw.or
fein sifül, empfüehlt CIS sich, stets die Schädlingsbe-
kämpfor zu. befragen,, was im Einzelfall zu geschehen 
hat. Nach § 8 d~r Anordnung vom 25. 8. 1953 kwnn 
jedeir, der vorsätzlich oder fahrlässig dem Bestimmun
getnJ de'r Anordnung zuwider ha1ndelt, nach der Wü-t
.schafi:sist1rafverordnung vom 23. 9. 1948 bestraft wei·-
den. 

Ganz besonde.1~ Sorgfalt muß he.i der Ausfii;hrung 
von Schädlingshekämpfw1gen alll histoirischen Einrich
tungsstückein a:ngewandt we·rde1n. Diese. Arbeiten dür

lll!Ul' von Holzbi1dharner;n, Orgelha;uiem, Kirchen-

9. 

malem und Restauratoren, die U111ter Aufsi.cht U!lld An-
1.eiitung des Institutes für Dem1kmalpflege a.rheitein, vor~. 
g>e11101nme<11 werde'n, damit nicht unersetZhare Werte 
vei•lore111 gehen. Der Zustand vieler KaJnzem, Altäre, 

. Orgeiln. UßW. erfordert dringend eine sofortige Inan
g1iffuahme v-0n Erha1tungsmaf~ni!l·hme1I1i. Die Gemein
dekfiichenrätie werden· hierau.f ihr besonderes Augeni
merk zu, ,iiic·hteru haben. 

Wir maJchein noch darauf ,aufmerksam, daß auch 
bci Neubaure111, Umhauten und Wiederherstellungen 
von höl?Je:mein Baukonstrukti(),nen von vornherein · 
SchutzalllStriche angebracht werden müssen. 

Woelke 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 5) Betrifft: Straßenverkehrs-Ordnung 
und Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Evangelisches [(onsistorium 
AV 12001 - 26/56 

Greifswald, 
de111 1. De!zemoor 1956 

Im GesetZhlatt der DDR Teil I Nr. 103/1956 ist 
auf S. 1239 ff. die Ve:rordnung vom 4. Oktober 1956 . 
über das VerlrnHen im Straßenverkehr (Straßenver
kelr.rsordnung) uind auf S. 1251 ff. die Verordn11111g vom 
4. Oktoheir 1956 über die Zulassung \10111 Personen ullil 
Fahrzeuge111J zum Straßen.verkehr (Straßenverkehrs-Zu
lassufllgs-Ordnu111g) verö:ffonlf:licht worden: ;w;ir ei·su
chellll 11im genaue Beachtu1ng der in diesen Verordnun·
gen enithaltenein. Bestimmungen. Soweit das Gesetz
blatt 111icht, be·1:ieits . von amtswegen· laufend beoogen 
wfod, empfehlen wir dien Kirchengemei1L1den Anschaf
fung de1r Ein2lefoummer 103/1956 des Gesetzblattes der 
DDR Tedl 1. . 

Woelke 

Nr. 6) Anordnung über die Regelung des Interzonen,
reiseverkehrs 

Vom 21. November 1953 (G. BI. 1 S.1157) 

Im Zusammenhang mit der Tiberg~he d·er Zustän
diglreit für 1nterzornenreiseangelege;nheiten du,reh den 
Hohen Kommissar der UdSSR an die Regiemng der 
Deu.tschein Demok!ratischen Repu;hlik wird folgende 
Ainordnung · cdasi>en: 

§ 1 
J?liir ReistC111 aus der Deutsche:n Demokra:tischen 

Repuh.Iik 111,ach Westdeutschland · 

1. Lnterzcmenpässe kommen nicht me·hr zui· Ausgabe. 

2. Die in § 2 dell' Verordnu~g v.om 29. Oktoher 1953 
ühe!r die Ausgabe von Pers0i11alauswe:isem der Deut
'SiChetn Demoforatischen Republik (GBl. S. 1090) fest
gieilegte111 Ped'sonalbesehcinigrungein berechtigen zum 
Passie;ren d·er. Kontrollpassierpunkte an der· Demar
katfo111slini.e. 



§ 2 
. Fti.r die Einreise in die Deutsche Demokratische 

Rep1tli~ik .aus Wiestdeutsehland 

Zut· Eimcise' in -die Deutsche Demokratische Re
publik an dem: vorgeschr.iehe.ne.n Kio!ntrollpassierpu:nk
b. sind' keine lnte!l"~em.pässe erfordel'lfoh, es genügt 
deir amtliche Pel'S()lnalausweis und die· Vorlage einer 
Aufunrthaltsgenehmigu:ng des Rares des Kreises des 

. ,;µ,. ihesUJChem.dein Ortes. Dfo · Auf.enthalt:Sge;ruehmigung 
kainin von deiill Angehörigen oder Bekanntem, die der 
Ei.ßll'lcisende aufzusuchen hea:bsichtigt bzw. bei Dienst
ode1· Geischäftsreisen von Di.enststelle:n. oder Organi
sati,OllltCn bean1n~agt werden. 

§ 3 
Fü1r ßeäsen von Westdeutschland nach We.stbel'lin 

PersiOnen, di~ in W1estdeutschla:nd wohnhaft sind, 
kö1111rue1n auf dClll fos•tgelegte.n Interoonenreiil*Jstreeken 
nach Westhemll,n ·reill'elll, wemn sie im Besitz eines mnt
lichen Personalausweises sind. 

§~ 

Füir Reisen ·von Westberli.n na.~h Westdeutschland 

P~Illen, die .. lin ·Westhei.:lin wohnhaft sind, köi~ne~ 
auf doo fes~Jegten Interzo.ne111reisestr·ooken nach 
1Westdeutschlamd reisen, wenn sie im Besitz ei1nes amt
lichen Plfm'JOnalausweises sind. 

§ 5 
Diese Anmunung tritt ab 25, November 1953, 

00,00 Uhr, in Kraft. 

Berlin, doo 21. November ).953. 

llfoiisterium des lnnem 

St<iph 
Mindster· 

Nr. 7) Anordnung zur ~rgänzung de,!: Anordnung 
über die Regelung des lnterzonenreiseverkehrs. 

Vom 3. September 1956 (G. BI. 1 S. 702) 

Zur Ergäinzung d_es § 2 der Anordnu.ng v.om 21. 
w.rnheu.· 1953 i\ber die Regeilwng des Int,erzoneinrelise
.verlrehrs (GB~. S. 1157) wird folgendes angeordnet: 

§ 1 
(1) F.ü;.t· deru.tsche· Staatshiirger, die iihl'etn ständigen 

;wohnsitz !i,m Gebiet i;ler Deutoohetn Bu;ndesl'IC.publik 
haben, kM.1!n. die Gemehmigwng zum Aufenthalt ·in deir 
D®tschen Demok,ratischen Republik .oder im demo
kra:ti111che.n Sektor . von Groß-BerH~ von Bürgern odei· 
Eimii~h~, die ihren. ständig,en Wohnsitz oder Sitz 
Ji.11 deir Deiu.tschen Demokratische!n Republik oder im 
demokra1is·chem Sektor von Groß-Berlin hahe111, bea.n
. tragt we.rden.. 

(2) Die Am:tir~ge sind :bei den Räten der Städte, 
Stadthezidre oder Gemeiiidm1 z'U. st6.lleri.. 

§ 2 

(1) Kinde1r hls zum vol1endetein 14~ Lebensjahr, die . 
in Begleitung Erwad1seoor reisen, smd. auf der Auf- . 
ein:thalt:sgitlnehmigung de·r Begleitperson aufzufüJtrein. 

(2) FÜil' alleinreiisende Kinder, die das 12. Lebeus- • 
.jahr voltendet haben, köillilefli Aufenthaltsgenehmigun
~n au.f Antrag erteil.t werden. · 

§ 3 
Die A:ufonthaltsgenehmigung ist zu viersagp-i1 wenn · 

durch dem. Einreisendem die. Gewähr nicht gegeben ist, . 
daß dfo Gro;n.dsätre der V·edassung dier Deutsq:h~n 
Demokratis'chen. Republik und die demokratische Ge
. setzlichkci t eimgehalten. we.lxlen. 

§ 4 
• Diese .Aino1dn1Lmg tritt am 15. September 1956 

l\;raft. 

· Berlin, den 3. September 1956. · 

M~nfüen:um des lrmei·n 
M a·r.ou · 
Ministe.r 

C. Pe1·s0Ii.alnachridtten 
a) Berufen wurde: 

Pfarrer Richal'd W i f t e n b e r g aus Jarmen, Kirche~- · 
kreis Demm:iin, mit' Wirkung vom 1. November 1956 
in die Pfar1:stelle V ö l s c h ow , Kirchenkrieis ·Demmin. 

b) Nachträgliche Bekanntgabe von Personalverände:.. 
rungen der Mitgli~der und Mitarbeiter des Evan'
gelischen Konsistoriums 

1. Verstorbe,Ji ist: 

-Ko.ns.-Kwll'zleJ.Sekretär .i. R. Wilhelm Biöd~ rn .am 
17. 1. 1956. 

2. In den lluhestaitd get1'eten. ist: 
KolllS.-Oheirsekretär Albert U ·h 'e am 1. 5. 1955; 

- . 
3 .. A1us dem Dienst der Landeskirche ausgeschieden ist: 

Oherkonsistonialrat Egon P et t e lk au .am 1. 5. 1954 
wiegen Uheimahme in de,n Dfornst der Evangeliscb.efl 
Kir:che der Union - Kirchenka11Zlei. · 

4. Ernannt ww·den: 

Landgieirichtsdiirektor·a. D. Dr. Alfred Ka y se r zum 
Konsisbol'ia:lrat ab 15. 10. 1954. 

Konsistorialobe1-ir1spektor Ernst W i e n ~. r zu.m 
'ß:ons.-Amtmanh ab 1. 6. 1955 . 

A:uf~erpla11mtäßiger KOIIl!Siistorialinspektor Wilhelm 
'NI end t zu.m Kons;i,storialinspektor ab 1. 9. 1953. 



5! Verl~he'n wurden für di.1: Dauer ihres Dienstes bei 
der. Landeskil'Che , die Dienstbezeichnunge~i: 

Kirchemhau;rat dem DiplomiI1gienieur BaJLmat a. D. 
Franz Schwarz, 

Kirohenlandwirtschaftsrat dem landwirtschaftlichen 
SaehV'eit\'!täncli~n Franz Pa h IIl k e. . · 

:::E. Weitere Hinweise 

Nr. 8) Einladung zu einer Rüstzeit des Kunstdienstes 
der Ev.-Luth. Kirche Mecklenburgs 

ßvcpigelisches [(onsistm'ium 
B 11613 - 20/56 

Greifswald, 
den 8. 1. 1957 

Wk woeis.e111. dara:uf hin, daß der Ku1nstdienst der 
Eva;ngelis()hen Lu.therischen Landeskirche Mecklen
JXm<gs vom 17. 3. bis 19. 3. 1957 in Teterow eine 
Rfuitz.eit :füir Alta1vflege durehführe111 wfrd. Mit der 

· .Rüstzeit wird · eiJne P.aramentikamsstellung 'verbunde:n 
: ~n. Die Rüstwit ist in erster Linire ·für Pfarrer, 
, . Kii6tea.~ 1~nd Kirche1idiener bieStirnmt. Wir begrüßen 

ftl, wenn die Rüstz.ei,t auch v0in TeilnehmeT111 ·aus un-
8ere~· Landeskirche> beslliCht wird. Anmeilduugein sind 
ru ·richten an de:n „Koostdfonst der Evangelischen Lu-

·. the1"1ische11 Landeskirche, in Schwierin, Kfüm,erstraße 9", 
der auch nähere AuL'!kunH erteilt. 

F. Mitteilunge'n für den kirdilimen Dienst 

Nr. 9) Handreichungen für den Konfirmanden
unt~rricht 

De.r Glau:be 

Luther hat in seinem Katechismus den tradierten 
'Ka~hismusstoff ühe.rnommen - mit Ausnahme frei
:ricb der im Mittelalter hiiI1Zugek-0mmenien Stücke, die 
.&einem Ve:rständnis vom Reichtfertigungsglauiben wi
'de:t'&prechen -;- aber er ist von der ihm tlberliererten 
Re:i.henfolge de;r Katechismusstücke abgegangen. Er 
hat diese in die An.ordrnmg: Dekalog, Credo und Pa
i:ernoster gebra:cht. Daß er das nicht ohne Grüinde 

.. ,gietan hat, zcigen seip.e Ausführungen üJ?er den theo-
1~schein Zusamme'IlJhamg dieser Stii:clre iin der „kurzen 

· Form" VIOill 15.20 und im Gr-0ßen Katechismus. So ist 
:!hm „der Glaube·" „eine Antwort und eJ!n Bekenntnis 
'.:der Christe1n auf das' erste Gebot gestellt". Er lehrt 
:·,{{· e n Gott, „,ganz u.nid gar erlrein111en", der in den 21ehin: 

.· .. ,C:ebot1e1J1, vor allem im ersten Gebot, zu. oos redet, 
• <lell(Il er sagt, was wir ~()In diesem. Gott „gewartein und 
iepipfangen" durfen'. Diesei Gaibe!ll. Go,ttes, im Gl11Ju.bein · 
empfangci.1 und geba;aüicht, dienen da.zu, „daß wir das

·· selbige tun könniem, so wir laut der reh111 Gebote tun 
:,<~olle;n". (Vgl. zu. dem bisher Auageführten: WA 7, 

1)4, 13 ff. U; WA 30, I 182, 19 ff.) 

11 

Lutheir hat aber ni.oht die Reihenfolge der Kate
chismusstüicke andell's geo.rdnet, er ist auch voo der 
herkömmlichen Eiinteil.ung des Cre,do in 12 Artikel 
abgewichein und hat dasselbe in die „drei Hauptstü.Cke" 
von G>ott dem Vate1r, vom Sohn und vom Heiligen 
Geist gegliedert. DMlu, nötigte ihn die altkirchliche 
Lehre votn dem eine;n göttlichen Wesen in drei Per
SOI11en - nach Luther d~r" höchste, Artikel in der Kir
che, deir ~llicht V01111 Menschen erdacht, sondern von 
Gott oolbst duroh seiru W0irt gegeben worden ist. (Vgl. 
dazu awch Luthe,l's: schö1111e, Wo.rte über das tr:i.nHarische 
Credo in .se.i.IIB,r Predigt v<Jrn 23. Mai 1535: „Di~s' 
Gebet -0deir Beke-IlJlffiis, haben w:l.r ni:cht gemacht nooh 
e:rdacht, · die · vi0;rü.gen, Väter auch nicht, sondern wie .. 
eine Biene· den Honig aus mancherlei schönen, lusti
gen Blümlci.n zusammensucht, also ·ist dieses. Symhol 
aus der lieben Propheten - und Apostelbüchern, das 
fät: aus dm· ganzen heiiligen Schrift, fein. U!Ild kui~ 
zusammem.gefaßt f.ür die Kinder und ·einfältigen Chri
ste.n„ Zum ~rstoo heht es an: ich glauhe. An. wen?· 
An Gott doo Vaoo1·. 'Das ist dfo erste Pe·rson in der 
Gottheit. Daß man es desto eigentliche1r unterschei
den könnte, sind dies seiltle Weo:;ke, daß er allmäehtig 
ist, geschaffen hat :ünd noch fäglich erhält Himmel 
und · Elrdem rund was darinnen ist." (W A 41, 275, 
29 ft) Das W ot11: Gottes bere:ugt nach Luther . aber 
21uglelich auch, daß. dieser tr:iuitarische. Gott in einem 
d:ricifuebe.n „Werk" am Menschen handelt. Da.her 
ooersehlieb L11:ther nicht nm· die drei Hauptstücke 
des Credo in seinem Katechismus mit den Worten 
„von de1r Schöpfung, von der Edösllll1g und von der, 
Heiligung", er verstand auch das in i.hJn(!ln von den 
3 Pe•risom.ein., die man frefäch mit Luther ebeinsowenig 

. wie die Pe:rs-Oillelll selbst viotneinander trennein dad'. Das 
Weirk Gottes des Vaters ist und für Luther aufs engste 
~erknüpft mit den ,1Werkien" des eingeboreinen Sohnes 
und des Heiligen Geistes, „dell!Il e1r hat llll1S eben dazu 
geschaffe.n, daß e,r uns erlöste und heiHgte" (WA 30, 
I, 191, 36). 

D.e1r erste Artikel 

Vorbemerkung 

Der enste Artikel des Credo bezeugt nach Luther 
das „Well'k" Gottes des Vaters, näml_foh, daß er ,,.all
mächtig dst, geschaffen hat und. noch tägli.ch. erhält 
Himmel und Erde und was da1ü1meu ist" (WA 41, 
275 ff.) (1). Die Wo-rte „Allmächtigd' und „Schöp
for" aber drücken naeh ihm das „ Werk" Gottes des 
Vat1ei~s aus. . Dahe.i ist für Li:rther die Schöpfung das 
cigentJfohe Weirk Gottes des Vaters. In diesem We~k 
gesichieht zugleich seine Allmacht. Dahe1r :begegnet ll1 

Luthers Erklärung zum l. Artikel die Auslegung von 
„Allmächtiger" in dem immer wieclerke'hiienden Wort 
„all" (2). 

1) Wir können uns nicht der Auffassung von Joh. Meye_r 
(Hist. Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus, Gütersloh 
Hl29, S. 283 ff.) anschließen, daß es sich für Luther bei d~n. 
Worten „Vater, Allmächtiger und Schöpfer" um gleichwertige 



:1 

Luther erklärt das Werk Gottes des Vaters, wie ja 
Jim iiibnigem auch die. Erlösung und HeiligUIIlg, im he
sondeiren so, daß er diese Erklärung ganz persönlich· 
faßt: „ich glaruhe, daß Gott mich geschaffen hat ... " 
1ln dieser BesQnderhcit drückt sich ein zweifaches a'llS: 

Das ·Bekenntnis zu Gott dem Vater klliI!n immer 
·nu1· persönliche Glaubensantwort sein auf &ein 
mfr scin 'Verk ihewugendes Wort .. 

Turn .an:deren ist nach Luther der Glaube nicht 
e<i.n Glaube, dell." nur glau:bt „daß w.ahr sei, was 
von Gott gesagt wird, SQnde1·n .ich setze meilll V·er
t!rauen in !ihn, begebe UIIlid erwäge mi.ch mit ihm 
21u hwndeln 1.l:Ild glaube ohne allem Zweifel, er 
wi:rd m i r also sem und· tUIIl, wie ma111 von ihm 
sagt" (WA 7, 215, Hf.). 

Dahelt• erklärt Luther die Aussag.e, daß Gott der 
Vater Allmächtiger und Schöpfer Himmels und de.r 
Erde ist, so, daß er sagt, daß !ich, .der Moosch, ganz 
und gar „Meines Gottes Werk und Kreatrurlei:n" bin 
{W .A, 45, 12) und daß dieser Gott alle anderen Krea
turen mir „zu Nutz·U!Ild Notd11rft des Lebens dienen 
läßt". Daß dies.es „Mich-Schaffen" und ,,Mich-Er
halten" auf Gottes Werk der Wdtschöp:fong a:u.s dem . 
Nfohts he:zogein. ist, ist für Luther selbstverständlich, 
wh-d aber 1in seiner Erklärung zum 1. Artikel nicht 
ttörtert, da. ja. „für mich" dieses Werk Gottes eben 
!in und an meinem gege1nwä:rtige:n Ges·chöpfsein ge
schieht. Dabei ist zu beachten, daß Luther das „mich" 
iin <len Wort~n „lieh glaube, daf~ m i.c h Gott gesch.af
:fem. hat", im weHeiren mit „mir Leih :und Soole" 
näher bestimmt und danach 4 wiederum „Lei:b" mit 
„Augen, Ohren und alle Gliooer" und „Seele" mit 
„Veirutunft und alle Sinne". Im Großen K;atechismus 
U:n.teirscheidet Luther· „Leib, Soole und Lehen" und 
weist dem Le!i.he „Gliedmaße, klein und g;roß", der 
Seele „alle Sinne, Vernunft und Verstand und so fort" 
und dem Lehen „Essen u:nd Trinken, Kle[de1·, Nah
mng, Weih und Kfad, Gesiind, Haus md Hof usw;" 
2111 (WA 30, I, 183, 33ff.). Daß Luthe1· den Men
schen SQ hesch1'eiht, entsprfoht der mitrelalterliche~1 
Psyichol0gie (so nach Joh. Meyer, Hdst. Ktr. z. kl. Kat. 
S. 287f.). Nach ihr gehören die Sinne, die sich der 
leihHche.n Sinnesorgane hediooen, zur Seele. Sie hil
d1'n als . die. ffi.n:f Sinne das Orgllill der Vernunft, da
durch die Welt erkannt und verständig gebraucht 
wh'Cl. Vem1tnft u111d Verstand sind demgemäß also 

Attribute zu Gott gehandelt habe. „Gott der Vater" ist für ihn 
die erste Person des• einigen göttlichen Wesens. Die Worte 
,,Allmächtiger" und „Schqpfer Himmels und der Erden" !bezeich
nen die Werke dieser. Person. 

2) Da die ganze Erklärung des ersten Artikels durch Luther 
äine Erklärung des Werkes der ersten ·Person Gottes ist, können 
wir auch nic'ht die andere Meinung Meyers teilen, daß in Luthers 
Erklärung des ersten Artikels der Schöpfergedanke und der Ge
danke der Alleinwirksamkeit Gottes durch die ganze Erklärung 
hindurch zum Ausdruck komme, der Gedanke von Gottes Wahr-

. sein aber erst vom 4. Satz an begegne. Die gianze Erklärung des 
ersten Artikels durch Luther ist eine Erklärung des Werkes 
Gottes des Vaters, durch das Gott väterlich an uns handelt und . 
durch das er sic'h uns zum Vater gibt, indem er uns dieses Werk 
als s11ln väterliches Werk an uns bekannt macht. 

auch bei Luthe'l· wesentliche Bestimmtheiten d·er ' 
menschlichen Seele. 

Unter den „Kreaturen", durch die. nach Luther 
Gott mich •eirhält, versteht Luther nicht nm· „Kleid.er 
und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, W·eih 
und Kind usw.", sonde11n aueh, wie der Gmße Kate
chismus zeigt, Sonne, Mond, Ste11ne, Tag und Nacht, 
Feuer und Wasser, Vogel, Fisc.h, Getreide usw„ aber. 

·ebenso auch gutes· Regiment, Fr.i.ede und Sicherheit 
(WA 30, I, 184, 2ff.). Daß Lufüe,r bei der Aufzäh
lung der K!'eatu.~ie:n im Kleinen . Katechismus, durch 
die Gott die Me:nsche.n erhält, sonderlich de!Il Menschen 
deir Welt des Ackeribau treibenden kle:inbürgerlfohen 
Haushesitze1'5, in der er und seine Witte1Uberger leb
ten, vor Augen hat, s.ei nur am R!llnde vermerkt. Die 
theologischen Anliegen aber, diie Luther iln der eirsren 
Hälfte seineir Erklärung zulm 1. Artikel zum Ausdruck 
bringen will, sind beso:nders folgeinde: 

1. Manschen sind a\1sschließlich uaid alleiin Gottes 
;we,rk. 

2. Die uns umgehende Welt hat Gott uns zu Diemsten 
g.es•chaffen: „omnia p1.1opter nos creata sunt" (WA . 
Ti 3, Nr~ 3458). 

3. Unse1· Leben ist also nicht. unser Werk u!Ild Ver
diens,t, sondem Gottes Gabe allein (vgl. dazu aueh 
-:WA 29, 472, 32ff.). 

Wie de·r erste Teil der Erklärung Luthers zum 1. 
ArtikeJ. so der superhia des Menschein wehrt, der sich 
nicht vor Gptt dem Vater als seinem allmächtigen 
Schöpfe:r demfüigen. wHI, so auch der 2. Teil. In ihin 
btfkennt Luthe:r, daß Gott arnch angesichts aller teuf
Iische!Il Gefähroung UJilseres Lebens unser Versorger 
und Beschütrer ist. 

(Notdul'ft und Nahru:ng = was zum Lehen nö
tig is.t und w-0mit man sich nährt = unsere Le
bewmittel. Bei dem Bild „wider alte Fährlich
keÜ besdürmt" hat Luther - so nach J. Meyer 
- wohl ·~icht an das in den Psalmen geb11";auchte 
Bild von der Hennei die ihre KÜ!chlein mit ih11ei1 

Flügelin deckt, gedacht, sop.dem an das Schirm
dach, das vor gefährlichem ,Unwetter schützt.) 

Es ist :immer wieder als Schwierigkeit empfurnden 
woroe.n, daß Luther in der Erklärung zum 1. Artikel 
in einer W~ise von diesem VersorgCIIl und Bcsehi\tze:n 
Gottes spricht, die aller Erfahmng widerspricht, denn 
er sagt, daß Gott in aller Notdul"ft mfoh r e i ·Ch lic h 
und t ä g li c h ve:rsorgt Uilld in ii 11 e r Gefahr niich 
beschirmt und bewahrt. In diesen Worten. aber spricht 
sich deii.· Glaube Luthers aus, de.r ihm aus Gottes Wort 
zugekomme111 ist, daß Gott Ulllauf.hörlfoh den· Teufel, 
de.r ihm aus Gottes Wort zugekommen ist, daß Gott 
unamfhöirlich .dein Teufol, ·der mich „in jedem Bissen 
und Trunk'.' verderben will, hi1IJ.dert, seinie vernich
tende und re)l'Störende Macht an mir auszulassen. Gott 
hat rtllll> nicht n,ur unsere Äcker und unser Haus ~
schaffe.in, „sondern er hehiitet .es auch, daß du wissest, 



daß eiS seine So.rge sei, sonst wä.re111 deine Äcker 1und 
Saaten e~uft1 dein Haus verbrannt. Wenn dies 'aber 
etliche Male deinnoch g,eschie:ht; weil e.r uns damit 
wa'm.oo will, d.hm reicht 7JU ~rtrawem.". Letzteres 
ecblrämJ<t aber das Erstges!llgte IIllicht ein: . „Es ist noch 
allllleiit mehr Gutes auf Erden dentn Böses" (vgl. dwz;u 
W.A 29, 473, 11 ff.). 

Dei· Glaube Luthers, daß Gott gegenühe1· dem !'feu-
. fel unaufhödich für um'ier leibliches Mensche;nlehen . 
sorgend am Werk ist und uns überreichlich Gutes zu
wendet, schließt also nlicht aus, daß uns einmal ein 
Le.id oder Ubel zustößt. Aber auch dieses .. Leid und 

· '.Ubel ist nJcht dem Bereich .des gütigen Sorgens Got-
• · tes ~r IUns entzogen : Gott will uns vielmehr dadurch 
. zum ,rechten lnnewerden seiner väterlichen sorgenden 
.. Güte !Und zrur rechten Dankharkci.t gegen ihn locken. · 

(Vgl. WA 29, 473, 28 ff~) Daß wi:r angesiiehts des 
. auf UJ11S1~re. Vernichtwng siiIJIIlenden Teufels unser Le- . 
; hoo haben, ist also auch wiederum nicht unser eigenes 

:Werk und Verdiemst, sonder:n allein Gattes Werk und 
Gttte. 

. Daß Lutlre.r in seiner Zeit die Angriffe des Teufels 
· 8,uf ·den Men\S!Chen. voit'Mhmliieh irt·Unwetter; Krank

heit, Seuche, kurzum vomehmlich in dem wirksam 
, Sa.11, was wi'l" heute· „Natur}Gatastrophen" nein:ruep., und 
· daß wk hie.ute die Gefährdung des mens1chlich~n Le
bens auch noch in ganz· aindeiren Vwgängen · der mo
de.1m.en Welt am We.rk rehen, wie z. B. in der ,zium 

. Schade.n von Menschen. mißbrauchten Wirtschaft .und 
Technik, ändert sachlich nichts an dem, was Luther 

. von Gotteis Einsatz fiilr den Menschen gegen diese Ge
: .fährdung in seiner Erklärumg zum 1 .. Artikel des Credo 
.··bekennt. · · · 

Daß wir solcher „Denkzettel" Gottes hedü:rfon, um 
\\Sieine sorgende Güte für uns zu erkenoon und ihm 
~ vertrauen, macht aber zugleich auch deutlich) daß 

'r de& Werkes Gottes des Vaters, dm,ch das er ·,uns 
schafft, 'e!rhält und gegen den Teufel schützt, eigent
lich gair 111iicht wert sind. Es 1.st seine väterliche Gna
de, daß m· dennoch dies1es sein Werk·. an uns treibt. 
l;Af the.r hat so mit Recht gelegentlich g•esagt, daß üh~r- · 
;~ll in der Schöpfung Sündenvergebung drinsteckt. 
:(WA Ti 1, Nr .. 134 u. 943.) 

Dieses väoorliche Werk, da.s Gott am Menschen 
.ilr~lü und das er iihm als seinem Kind zugleich in 
;~einem Wort erschließt, vermag der Mensch nur so 
t~:ht Z'l1 gebi;.auchen, daß er mit .all dem, w,as G-Qtt 
Jl1m in diesem seh~n: Werk gegeben' hat UJild gibt, 
tantwortet", indem er ihm dankt, ihn· lobt, ihm dient 
~d auf ihn; hört. Gerade aber dar.in gesichieht durch 
·•··· , de,n Meinsche;n, Gottes guter gnädiger Wille, der 

de;n 10 Gehote111 'lUIB fordemd begegnet. 

·.Die. Schlußworte. „das ist gewißlich wahr" nehmen 
.a& ;,ieh glaube" des A:nfangs der Erklätung des Ar- · 
kels wieder auf. föe 1I1ehmen es so auf, daß sie be-
:·. • n, daß Glaube nach Luther nicht nur fiducia . 
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llind oboedien.tia, S:0~1dern zuglt;ich ·auch assensus zu 
v~rlrundeten· Offenbal'Wlgsinhalten ist. Das hatte sieh 
ja auch schon in der Formulierung· „ich glaube, daß 
... " amgedeutet. Das ist freilich nicht so zu verste.
he.n, als handele. es sich d11bei um ein. r,ation.ales Für
w~brhalten -0bjektiver göttlicher Wahrheiten', so~dern 
vielmehr so, daß mir als Hörenden das im Wo!l't Got
tes Gesagte zugleich im [·eaie111 Widerfahmis in der 
.Welt wird und sich inir als wahr ehveist . 

Brip.kel. 

Das vie.irte Gebot 

ln den ersten drei Gebot;e;n haben wir v.on dem 
Veirhältnis gehört, in welchem wir Gott unmittelbar 
giegenüheimtehen. AUe drei .Gebote sind eiDre immer 
weitere Am.s:legung des Satres: „Ich bin der llerr, dein 
Gott." Auch die Gebote der zweiten Taf~l lassen sich 
rilµ· vom e,rsten Gebot her auslegen, de;run auch sie 
~gen, wd.e eiin Mem;ch i:n seinem Leben Gott seinen 
~r11n .sein läßt. Nun handelt es sich um die Lehens-· 
ve,l"h:ältmi5se, in denen. wir es mit den Menschen zu. 
tun haben, die uns, Gott auf unserem Lebein.Sweg be
gegnien läßt. Wh· treffen da auf andere ·. MeJ1J.schen, 
dwch die wir mitteibar die Sorge Gottes fifr iuiS er
fah1ie:n, Das vierte Gebot eröffnet das Gespräch über 
die Mens,chen, dernein wir begegnen. Es sind zunächst 
die E)fü~,1m. (und anderen Herre;n), in denen uns mittel-r 
ba.1r Gottes Herrschaftsanspruch tdfft, der zugleich 
·seine ga:n~ . Liebe in sich trägt. 

Das vie.rte Gebot ist das einzige Gebot, das aus
d,rilickHch ~ne. Verheißung· trägt. UIJter den Nächsten 
steht den Elteim del" · erste PI.atz zu.. G.ott selbst bat 
ihinem eine bes1mde['e Würde verliehen. „Gott hat 
dieSltln. Stand rihen ange1;1etzt, ja .an seine Statt gestellt 
auf IDrden" (WA 30jI, 150, 26 ff~), . D'arum isf es so 
wichtig, daß „inan dem jungen Volke einpräge, ibr.i 
Eltem .an Gqttes. Statt vor Augen zu halten Ullld also 
zu dC111ken, pb sie gleich gering, arm, gebrechlich und 
sieltsam .seien, daß sie denn.ach Vatet· und Mutter ·sind; 
von Gott gegeben" (WA 30JI, 147, 33ff.). Schon in 
de,n ExodlUspredigten (1525) stellt Luther die hohe 
W.urde der Elte11n h\'11'.a!US. „Gott wird e·rkannt und 
fe.in gemalt im Bild der Eltern. Hliier sollen wir ler
nen, daß Vater und Mutter Gott ganz ähnlich s!ind in 
ihrem Amt gegen die Kinder up.d ist llils fein in· ihnen 
gemalt das göttlich und väterlich Herz gegen uns'~ 
(WA 16, 489, 16ff.). Luther faßt die Elternfunktion 
in ·dem Satz 7.Usaµimen: Pater· est deus, domiinus, 
judex, docto:r filiorum (WA 16, 490, 5). Diese Funk-. 
tiolle.n begrl'mdein den Beruf der Eltern. Der Vater 
ist „de.us'' als der Wohltäter und Nothelfer seiner 
Kinder; er ist „dominus" als ihr Regent, der üher sie 
zu be;91timmen hat; er ist ·„judex", der ihren Ungehor
sam &traft; fü' ist „docfor", der sie in allen notwendl.
gw Dingen unterweist -. dazu gehört auch die Unter
weis:ung in Gottes Wort und Gehot. Das entspricht 
ge.{i:J.au dem bibliS1chen Vaterbild; in den Proverbi.en, 



bci Tobias und Siirach ist. der Vater doctor. Damit isit 
die. giroße Würde der Elterln giekennooi·chinet. Sie. ha
ibe\n· gegenüber den. Kindern alle die Funktiione;n, die 
Gott gege1UüheJr den Mens1chrui ausübt. So kann Lu
thei,1.· an anderer Stelle sagein, daß die Kinder ihr Le
hein von dein Eltem haben. Mit allen diesen F.unkti
tiane.n sind. Eltern Aus.über des göttlichen Berufes (of-

gehorsam. Nujl', wenn das geschie.ht, kann es sich 
sdill Lehen als Kind e,rhalten ~md bewahren. Der Ge
botstext ze,igt das in der Vetheißung: „Auf daß es 
dir wohl gehe 11md du lange lebest auf ßrden." Für 
das Kind hängt all~ am Gehorsam. Der Ungie,horsam 
7Jf{rst~1.'1: .sein KindeMeben. · · 

Von hfor .aus 'ririd das Gebot zu einem hewahi1lln-
fidna dei). Gott wir~t durch sie, , 

de.n Gebot. In ihm begegnen wk wiede;r der ganzen 
Die Bibel spriichrt dav;on, daß Ki:nder eine Gabe Fütrsorge 1U1I1seiies Gottes. Wieil aber Eltern nfoht erst 

Gottes siµd. Sie we·rden Elt1em anv;ertrant, da,mit dad1I1reh i~re, Wfurde erhalte:n, daß dfo Kinder sie. 
dieiie in jeder Weise für sie da sein solliettJ,:. Eltem1. e.hiren, hat Luther s.achgemäß „in Elrnen: h alte 111" ge- · 
halbein dazu den Auftrag Gottes, der si.e für die ihnen sagt. Ehr~. heißt deshalb, dfo den Eltern e~gnende 
an\lle\rtra,uten Kinder verantwortHch werden läßt. Sie .Wüirde aehren. Als. biblisches Beispiel bietet sich Uns 
veirrrichten ihre Elteritt:Eunktionen nicht im eigenen Auf- die Hiei'mholung Jafoohs du:rch seinen Sohn Joseph 
trag .. „P11;1:I1eim et matrem hat er nelbem. sich gesetzt" na.ch Ägyptein a,n. Obwohl J1osef dffll Namein „Vate1.· 
(WA 30/I, 67, 2); Das aUein zeigt S·chon die be5'on- de.s Landes" trägt, und Jak-0b ein ahie.r, gebeugter, un
dere SteJ\ung der Eltem. Elte'J.'II1<amt (Eltemstand) scheinbare.r Mann iSt, d.em man ä,uß·e'rlich nichts .von 
ist ßej11Uf. Ln.dem Gott sie mit d·em Eltel"llamt a,us- seiner Wfä'Cl.e ansieht, giht ihm Josef die ihm als Va
statte.t :und ihnen Ki:nder anvei.-tr.aut, gibt •er ih~en te.r geibiihrend~. Ehre. Er rerkeinnt auch als der große 
„Ehire, und Riihm". Daran wiro die einziga1.·tige Stel- Sohn die1 WüTde. sedn1e~ Vaters, die unv;erlierbar ist. 
lung der Eltern zu ihren Kindern deutlich.. • Vaterstood trägt eine verborgene Majestät. 

Mu1:tielt· niid Vater haben ihre besonder1eill Funkti
onen. Die Mut~r sorgt nfoht nur · leiblich für ihr . 
Kind. lndem sie ihm Worte rorspricht und es nach
spoochelll läßt, lehrt sie 1es sprechen; sie lehrt es beten, 
kde.m sie mit ihm· diie Hiände faltet und ihm di·e 
Kindergebete V'Orspricht; sie ist unermüdliCh, es zum 
Giiten anzuleiten und v;or dem Bös~ zu wamen. Auch 
de11.· Vater ha,t seine Funktiornen. J,e älter ein Kind 
wird, deis.t<> mehr l-00mmt es unter seinen Einfluß. Er 
wirkt als Vorbild und dmich sein Wort aluf das Kind 
ein. Er gibt ihm Rat und R'ilfe in vielen Fragen d:e·r 
Schule nnd Ausbildung. Er öffuet ihm den Weg in 
die Welt. „Die Ausdr,fiicke Muttersprache und Vater
l11111d bezeichnen diesen. Sach\llerhalt. 1Mutt~1':Bprache' 
weist bin auf die im Hause wfrke.nd•e Mutteir, die das . 
Kleinkind spreehen lehrt; ,Vat•erland' weist hi!IJ. auf 
dem d1raiußen in deir Uffe.ntlichkeit wirkooden, über 
Lallld gehender{, da/! Land behauendelII. V afor; er führt 
das Kind fa Be.ruf und öffentliches Lebein ein.'~ 

Sd we1~den die Eltern für das Kind zu den Me1n
siCnen, .die ihm sein Leben g'ebein - 'leiblich U'!ld gei
stig. Das geschieht dadurch, daß sie mit ihrem Kilßd 
reden. lh:r ßede,n ist ord·niendes, anordnendes. Reden. 
In ihrem Befehlen kommt zugJ.efoh ih1.'IC Fürsorge rzJum 
Ausd·ruck. So' geben 'sie drem Kind sein menschliches 
Leben. Ln ih1.1em Hierrsiein tritt uns· det· unsichtbare 
lforr entgegen, der spricht: Ich bin der_ Herr, dein 
Gott! 

Das Kind ~st der empfangende Teil. Weum ·es von 
sich aus ~US dfosem Verhältnis aus:h1.1echen will, wird 
die g·ottgewollte und gottgeg•ehe.ne Ordnung re•rstört. 
.Ails 1empfaingende\l": Mensch h~t sich das Kind unterzu
ordnen, entgege.nzun:Chm!l'..n. So wh•d a:uf der Seite 
des Ki:ndes Gehorsam gefordert. Es soll a,uf das . 
;wort der ffiltenn höi't:'n: Damit wird es zugleich Gott 

Das Ehren kann rrui·chf dariri ·bestehen, d.Rß Kinder 
.ih<r:en Eltem die e,rwiesenen Guttaten wieder vergelten. 
Das können Sli.e gar rruicht, weil sie. ja ihr ganzes Lehen 
von. ihne.n haben. Das „ehren" gilt auch für solche 
Ehern, die ihr Eltem1.amt mißbrauchen. 

Des.halb wendet sich Luther gegen eine Unterschät
rung dea (jehotes. Ln de.r mittelalte.rlichen Kirche 
nämlich wu'l.'dCi das Gebot d·en sage.nannten eonsilia 
evangelica unte:rgeordnet: „Rupert von Deutz sehrfob: 
Supe.r hoc praeceptum maius atque 'exoolle.ntius est 
consilium, noin. hab~re patrem et matrem praete.r 
dehm ... Igitur prae.ceptum est patrem et matrem ho
uorare, ,c,CJIIlSilium au.tem patrem et matr-.em nescire". 
(zit. n. Jo.h. Meye:r; Hiist~ Kommentar zu Luthei'S KK, 
1'929, S. 217). Luthei!.' sagt dagegen: „„ .non est 
sanetius quidam, quam pia1rentes nostros honoremus, 
quia deus praecipit . . . Obediens puer g·eht über alle 
MonBJch05 •et Carthusianos. Non est maius ·opus :i:n 
terriii quam opus obedientis pueri" (WA 30/I, 33, 
21ff.). 

Damit ist scho,n gekenn2leichnet, was „ehren" heißt~ 
Luthe,r unterschei.de,t zwischen der Liehe, die wir un
Sietriem Noohstein scliulclen, und der Ehre, die'. wir den 
Eilte.im zuteil werden lassen. „Ehren ist mehr denn 
Liehen", da es ei~ Ve·rbindung v-0:n fürchten und 
lie.hm dll!rsteVt. „Denn es dst ein viel höher föng 
Ehioon, denin Liebep, als daii nicht al1ein die Liebe be
grei,ft, sondem auch eine. Zucht, Demut Uilld Scheu 
gegen eine. Majestät allda verborgen" (WA .30jI„147, 
27 ff.). Auch an .dieser Stelle. wi1.'d die einzigartige 
Bedeutung deir Elltem deutlich, die Gott vor. allen an
deren Meru;~he,n auS2leichnet und „neben sich setzt". 
Des,halb :ist de1r Gebotserfü.Umng eine s-0 große Ver
heißung gege.hep, die im Sinne des ersten Brauches 
des Gesetze,s gemein:t ~st. 



Das Ehren, k~nn aiicht allein in . äußere,n Gebärden 
estehen, s~ndem in der gan:oon Art, wie. Kind.er vor 
ren Eltem leben. Das ist nicht irgendeine Gesin
ng o.der Haltung, siandem eine Seins:weise: Im gan
n 'Tun des Kindes wird das zum Ausdruck kommen. 

· inder, dde ihr Kindeslehen durch Wort und Befe,hl 
.hre.r Eltem. haben, stehen damit in eine.m ganz be
:~timmten Sein v<>;r iihne;n, das drureh das Hlören auf ihr· 
iW<>rt (Gehorsam) gekenpzeichnet ist. Kinder halte:n 
'ihre Efüern in E1'-ren„ :im.de.m s1e auf ihr Wort hören; 
Jlfoh von ihnen iW: Kindeslebein s.chenken lassen 'ltnd 
:1·ihrien dienen. Das ist •e.in Gehorsam mit Freudigkeit 
::;:'(Freidigkeit). Dasi ist ein Dienen, das zu Hlilfo kommt, 
'\\:wem1 es notweindig: ist. Das hö1rt mit de.m .Erwach
/.sensein nicht auf. Diese.s Dienern ist durch die je
: -W:eilige No.tdu1dt der Eltern bestimmt. Wir könnten: 
:aas an Ma:rkus 7, 7-13 weiter erläute,rn. Je umfas-. 
· sendeT ein Kind gehor.cht, um so mehr trifft es .die 

Verheiß'll[lg. · 

Umgekehrt wird es einem Kind nieht „wohlgehen", 
es ungehorsam ist. Das Ki:nd merkt das schon 

gen:au. Es wieiß, daß. es s.eine Eltern 11.üc'ht mehr 
a;:,,~~~.r'A1ilmr1en kan!ll als durch seinen Ungeh<n·sam. Äußer

wird das sichtbar, .wenn Eltein ihr K:iind strafon. 
Kind ,kann auch Schaden leiden. De,r Ungehor
kann das ganze Lehen eines Kindes v~rwüsten. 

So wird d.er Gehorsam des Kindes zur Grundlage 
f.ii/r sein gan~s Lehen. Auch der Jugendliche, der 
sich naturgemäß Schritt für Schritt von seinem EI~ 
wmhaus löst, erkennt, daß sein Leben am Gehorsam 

seine · Elltem hängt. So unaufhebbar hat Gott 
in .ihr Amt eingesetzt, daß , sw durch keinen 

Menschen ersetzt werde.in können. Der Ju-
""'"''"''"~'u"' „ahnt jetzt, daf~ die •Grundlage seine,s Leiboos 

Gehe>rsam und in der Achtung se.iner Eltern gelegt 
(Ziegn.er). Rechte Eltern woei'll·en die besten Fr.eun-

und Ratge1ber· ihrer ;erwachsenen Kinder. · 

Anwh andere Erwachsene können in ·di~· Elternfunk
tionen eihtrete:n. In dem Augenblick bekmnmen sie 
.Anteil an d~r Elternwürde. Dazu gehören alle, die 
ein IDrziehungsanit haben. We.nn ein Vater' s.ein Kind 

alle.in unte•rweiseu kann, übergibt er es dem Leh
rer; er kau~ auch Freunde und Nachba1jll.zuhilfe neh
men; er übergibt s..efo Kind zur . Berufsausbildung 
einem Lehrmeister. Er übergibt damit „Regiment". 
und „Oherhand" anderen, „die er dazu ordnet". Es 
sind Mensichen, „diie man Hlen'en heißt, an de.r .Eltern 
Statt sind und V'On :ihnen Kraft und Macht zu :regieren 
nehmen müssen". Daher sie aUtc·h nach der Schrift 

calle Väter heiß,en, als die in ihrem Regiment das Va
teramt treiben und väterliches Hlerz geg•en die Ihren 
1Jragen „sollen" (WA 30/I, 152, 24ff.). 

. In diesem Sinne gehört auch die weltliche Obrig
keit in den Vate.rstand. Von alters her haben die 
Römei1· ihre Landesherren „patres patd~e, das ist, 
Väter des g~en Landes geheißen" (WA 30/I, 152, 
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·· 32 ff.). In ih:rem Bcfehleli sollen sie füir die ihnen 
. an,rertrauten Unterta~ sorgen, solcher Obrigkeit sol
len, wi1r freudig· geho11chen. Je mehr Menschen ihr 
anvie•rtraut sind, um so mehr hat· sie zu sorgen. „Gott 
gibt u!lld e1rhält uns du'roh sie (als durch w1sere El
tern) Nahmng, Hlaus und Hof, Schutz u:nd Sicherheit'~ 
(WA 30/I, 153, 32). Ohne Gehorsam liegt kein Se": 
g·en auf uns, den111, wenn die Untertanen· „rumor~n", 
kehrt sich 0die gute Ordnung in ihr Gegenteil. Es ist 
dabei n:i1~ht notwendig) daß sie eine chrisfüche Obrig
keit ist. Die e1rsten Christien haben auch der heid
ndschen . Obrigkeit den Gehorsam nicht verweigert. 

Wie steht es abe.r mit dem Gehorsam gegC111 eine 
Obrigkeit, die ihr Vateramt schlecht vierwaltet urul 
UIIIS .al1e:r1ei foemde Gesetze aufhitrdet? Auch solcher 
Obrigkeit sollen wir geho:rnhen. Es gibt keine Obrig
keit, die Gott nicht gewähren läßt. · Ziudem ist au~h 
eine schlechte Obrigkeit dadurch Obrigkeit, daß sie 
notdüirftig Ordnung schafft und hält. Es ist ein Trug-

. schluß zu meinen, man sioUe gegC111 ei.ne sp.liche Obrig
keit rehellier1en. Vielmehi: wird dadmch das letzte 
Stückchen O.rd:n1Ung zerstört. Frieilich kö1nnen wir sol
cher Obrigkeit nicht von Herzen mit ~ller Freudigkeit 
gehor.chen. Ftordert sie von runs etwas gegein das Wort. 
und den Willen Gott.es, so haben wir ·zu widerstehen· 
und zu leiden. 

· Neben de!l' Vaters·chaft nach dem Geblüt, im Ifü:use 
uud !im Lande gibt es noch eine „geistHche" Vater
schaft. Aher geistliche Väter gibt es nur insoweit, 
als sie .uns in Gottes Wort unterweisen. „D.e(nn das 
alles heißen geistliche Väter, die uns durch Gottes 
Wort regieren" (WA 30/I, 155, 6 f.). 

5. Stu.ndeneinh:eit (60 Minuten) 

Katechismusstück: 4. Gebot 

Bibi. Erzählstoff: 1.Mose 37 und 45, 1~15. 

Z i e ,l : Indem wir dem W.ort und Befehl unserer 
Eltem. und anderen Herren gehol'lchen, sind wir 
Gott gehorsam, der sie uns zu seinen Stellvertretern 
gesetzt hat. 

Hii1nführu.ng: 
Wir stellen noch einmal kurz zusammen, was wir 

iilher die drei erst~n Gebote gesagt haben. v,o.r uns 
steht Gott, de·r· Herr, der immer für uns da ist, indem 
•eil" gebietet UOClJd verbietet. Indem wir Gott unseren 
Hierrn und unsem Gott sein lassen, setzen wir unser 
gan:oos Viertrauen auf ihn, brauchen . seinen Namen 
·mcht und heiligen den von ihm gesetzten Feiertag; 
Bei aUen drei C':reboten hanctelt es sich um unser un -
mittdbares Verhälmis zu Gott. 

Nun hören wir, wie unser Verhältnis zu unserem 
Nächsten sein. wird, wen:n wir Gott unsern Hlerrn sein 
lass·en.. Unter unseren Mitmenschen, denen wir' auf 
uns•e.rer Lebenswandemng bege~nen, stehen unsere ~1-
tern an erster Stelle. 



einzigartige 

1. Sie sin,d die ersten, die sich über unsere Gehurt :Wiir wolle:n heute hören, wie wir unse1~n Elter 
iireuen und. fü;r uns sorgen. · . . rund anderen .Herren entgegentreten sollen, wenn wl 

· · Gott unsern Herm seilil lassear. 
~. Unsere Eltern· ~ahe!Il uns so lieb, wie &oinst kein 

Meruieh. Sie geP,en iuns .. alles, was w.ir zui;n Leben Da deir bibliS·che StoU a. ~ 31 und 45, 1-"-1$ 
1Jrauchen. Beispiel: Qie Hlunger~it. Da haben die sehr 1Uinfangreieh ist, empfiehlt es· sich, zu erzähle· 
, Eltem auf Vieles vel'zichtet, ·um es für ihre .Kinder zu lin dem naehfolgendeill ßesW'ij;cb gehfm. wir.· au.f di 
:.haben. Sie suchen ('llnSe•r Bestes und. w.arnerr uns .vor Vaterwfüde Jakobs ein. :Wir wiederholen noch .ein 
dem Bös~n .. Si,e sind irnmecr für uns da. Sie lassen mal, mit welchem :W:o.rt d.ti's Wort. WiÜ;l'de zusamioo.n.r; 
ifyl· Leben uns~r Leberi sein. hängt. Die Kiindetr sollen erkennen, daß Gott Jakob 

3. Deshalb dfu.fen Kinder an ihre Liebe glauben · . die Vate•i:würde verliehen hat.. Die Menschen - Jo-' 
:lllil{l von 'ihnen alles Gute 1erwa~'ten. Kinder können sep}l !ll:lid d,ie Leute - achten diese "Wfü.·de. Woher 
sieb fü.1wI~ ail~rtraum. weiß Joseph, w.ie man seinen Vater ehrt~ Er ken!nf 

das vierte Ge-bot. 'Er hat es von seinem Vater gelernt;; 
4. Woher kommt das? Wir haben diu.reh sie unser Die anderen Söhne kannten das Gebot auch. Wie' 

Leben.. :W!i.r haben das gleiche Blut wie sie. Wii: haben sie· gehandeilt? 
stahimen leiblieh wn ihoon ab. 

Nun sag·en wi1r das vierte Gebot. :Wir hängen eine · · 
5. Sie gehen ;uns noch etwas viel Wichtige'l'es" Sie Gebo.tstafel auf (siehe die v().n der Bibelgesellschaft 

reden mit !U;IIS, so daß wil! erfahren, daß wir Söhjue A' .:_ · · Ge · . 1ten11Jurg herausgegebenen ·· ·. h91$tafe11Il). Wir :wie.: 
und. Töehter sind• Damkgeben sie Un:!I auch .geistig derholoo nooh einmal, daß. fi,ir Kinder clie 'Elfe1111 die 

das. Lehen. . wichtigsten .. Mens·choo sind~••··· :.cW.fr. e:rfüthreJO. durch sie : 
a) Die Miutter. Sie lehrt ihre Kinder sprechen Gottes Güte.und Rü1rsorge: :Wir könne;n'.Gott erireuen. 

rund heten~ Sie spricht die Worte vor und läßt s~e. oder erzürnen, je nachdem wir unsere · Eltem achten · 
n~chsprechen. Sie faltet mit ihnen die Hände heim oder lllicht. • 

:Essen IUJld abends im Bettchen. ~ie spiicht die Ge- Welches Wort im Gebot :Weist uns auf die Wüi•'1ee 
bete vor. (Siebe den Abschnitt „Eine Mutter lehrt der Eltern .hin? . Wir erklären das Wort ehren durch 
beten" atlS .dem Buch „Jungfer ·Else" von I. M. Siek, 

· an .. dere Wörter: GehorehelJ; fü-i~en, dieinen, wert ha-abgedru,ck. t in dem Büchlein. „Von mancherlei Nach- · · 
· ben; ·Wir merken, daß ~.lle>die8e .Wörter uns an~i-: 

folge", Ev. Ved!lgsanstalt, 1952)· ge·li~ :wie wfr unsere :IDit~n ehren kÖlnnien· Weil 
b) Der Vate~. Der Vater h!lft füm durch Vorbild Kin.der .ihnen von Gott anVidttraut word~n sind, sollen 

Ullld Wort. Er gibt Rat in. vielen Diingeill der Schule sie ·die Eltem ehren. Eltein haben ja auch eine große 
1Und BerufsausMMung. Ein Kind traut seinem Vater Verantwortung, weil ih.re K1ntler einmal Gottes Ge~ 
alles ·zu. IDr muß das zerbrochene Püppchen genauilo meinde fiihren solle11.· 
:in 000.n:ung bringen können, wie er in allen Dingen 

. Bescheid wissen. ,;muß". Vater kann !llles. .Der klei
ne J:unge des Steue1ma11111es ;im Orkan: „Mein Vater 
steht am. Steue:r, da hat es keine Not;" 

6. Elte1n haben eine :natürliche Autorität. :Wir 
,Öbel"legen, :wie es dazu. k-0mmt. Kinder sind den El
tem in die Hand gegeben. Gcfü.hat sie ihnen anver
traut. Sie sollen an seiner Srelle für sie sorgen• Es 

. drängt sieh der Vergleich mit deQl ersten Ge[bot auf. 
„ Gott ist fÜr 'll!llS da. Die Eltern tun an den Kindern 
etwas, wa5 Gott .an uns Mensiche'n tut. Sie h.a:ndeln 
bn Auftrag Gottesi sin·d seine· „Stellvertl"Cter". Lu
ther sagt einmal: „G-0tt hat die Eltern neben sich ge
setzt." :Wllß heifät das? Er hat sie mit ihrem Elterri.
amt betraut. Dadurch haben sie -ihre Wurde. Das 
~ort Würde hängt mit :We:rt zusammen. Ahei· auch 
Eltem stehen ;utriter Gott und haben seinen Willen zu 
tu:n. 

Wie achtelll und ·ehren :wh unsere Elttirn? 
' 1 ' 

1 .. Wie he~ßen deine Eltern mit Vomamen? • ;\iber. 
wie spl\ichst du 'sie. an? Doch nicht mit ·ihiem Vor
namen, soode1m mit Vater [UJild Mutte.r. Das ist ihr 
Ehi:enname•. den sie von Gott. empfangen haben. :Wie 
tretet ihr '!ihnen entgegen? Welche. Worre sagt ihr, 
:wemi ih~ etwas von ihnen haben wollt? Bitte, danke 1 
Kinder körinelll 11ichts von· ihren Eltern {Qrde1n; sie 
können ·sie nur bitten. Auch sonst redet . ihr , mit 
eu:1·en Elfern nicht so, wie ihr niit euren Klassenkame
~·aden spre·cht. Es besteht ein besc>nderer „Ton'~. 

Kinder dürfen ii.hre Eltem nic.ht herabsietZCJll. An dem 
Wort herabsetien maehen wir noch .. ~nmal die bQhe 
Wü;rde der Eltem deutlich. ·Gott hat sie neben sich 
gesetzt. Am:ch, wenn Kinder meinen, im .Recht zu 
sein, . streiten sie .nicht mit ihren Elre.m. 

(Fortsetzung folgt!)· 
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